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Auf ein WortAuf ein Wort

Seit 100 Tagen hat die gesetzliche Grundlage für die frühkindliche Förderung in
Nordrhein-Westfalen einen neuen Namen: Kinderbildungsgesetz, abgekürzt KiBiz.

Dass die ersten Flugversuche des KiBiz allen Unkenrufen zum Trotz ohne gravie-
rende Probleme und weitere öffentliche Proteststürme vonstatten gegangen
sind, ist vermutlich zwei Faktoren geschuldet: der gemeinsamen Erkenntnis von
der Bedeutung frühkindlicher Förderung und Bildungsarbeit sowie dem in einem
langwierigen Gesetzgebungsverfahren gewachsenen gegenseitigen Vertrauen
der verschiedenen Kooperationspartner.

Die Erkenntnis von der Bedeutung der gemeinsamen Aufgabe hat Land und Kom-
munen motiviert, zum Start des KiBiz deutlich mehr Geld in die Hand zu nehmen,
um es in die Zukunft unserer Kinder zu investieren. Dass das Land dies ohne
Zögern auch über die ursprünglichen Planungen hinaus getan und damit die vor
Ort getroffenen Bedarfsfeststellungen akzeptiert hat, schafft zusätzlich Vertrauen
in die Ernsthaftigkeit der Landespolitik in diesem wichtigen Zukunftsfeld.

Dieses Vertrauen trägt – in Anerkenntnis der verschiedenen Rollen und Interes-
senlagen – auch den gemeinsamen Umsetzungsprozess des KiBiz. Am Ende eines
langen und erfreulich offen geführten Diskussionsprozesses zum KiBiz haben sich

die Kooperationspartner auf Seiten des Landes, der Kommunen, Kirchen und Träger „kennen und schätzen“ gelernt und
sehen sich gemeinsam der Zielsetzung verpflichtet, das Beste für die Kinder in NRW zu erreichen. Die Diskussions- und
Kooperationskultur kann hier für andere Politikfelder durchaus als beispielhaft gelten.

Umso bedauerlicher ist es, dass die Landesregierung nun massiv Gefahr läuft, das gewonnenen Vertrauen zu gefährden
und damit weitere konsensuale Verfahrensschritte wie etwa zur Einführung der vorgesehenen Rechtsansprüche für unter
dreijährige Kinder aufs Spiel zu setzen.

Die Landesregierung beabsichtigt, im Haushalt für das Jahr 2009 für den weiteren Ausbau der Plätze für unterdreijährige
Kinder – genannt U3 – zusätzlich nur 11.000 kontingentierte Plätze bereitzustellen und diese zugleich auf die 25-Stunden
Betreuungszeit zu beschränken. Dies hat mit Bedarfsgerechtigkeit und Vertrauen in die örtliche Jugendhilfeplanung nur
noch wenig zu tun. Auch wenn bisher niemand weiß, wie weit die tatsächlichen Bedarfe mit diesen zusätzlichen Plätzen
abgedeckt werden können, steht eines fest: Wenn das Land die Glaubwürdigkeit der selbst propagierten Ausbaupläne für
unter Dreijährige nicht gefährden will, muss dieser „doppelte Deckel“ zugunsten einer Bedarfsgerechtigkeit wegfallen, die
in jeder Hinsicht den familiären Anforderungen entspricht. Wo 25 Stunden gewünscht werden, müssen diese angeboten
werden; wo 25 Stunden nicht reichen, muss auch eine längere Betreuung möglich sein.

Noch schädlicher für das gegenseitige Vertrauen ist das Vorhaben der Landesregierung, von den für die Kommunen ge -
dachten Betriebskostenfördermitteln des Bundes für den U3-Ausbau im Jahr 2009 keinen einzigen Euro an die Kommunen
weiterzuleiten, sondern das Geld faktisch im Landeshaushalt versickern zu lassen.

Unbestritten gibt das Land seit 2005 deutlich mehr Geld für den U3-Bereich aus. Das ist aber keine unverbindliche Groß-
zügigkeit, sondern entspricht den Vereinbarungen aus dem Finanzierungskonsens zum KiBiz vom Februar letzten Jahres.
Hier hat das Land eine verlässliche Drittelfinanzierung für die gesamte Kinderbetreuung zugesagt, während sich die Kom-
munen ohne Berufung auf das Konnexitätsprinzip dazu verpflichtet haben, sich mit ihrem deutlich über einem Drittel liegenden
Anteil an der Unsetzung der politischen Pläne der Landesregierung wie der Entlastung der kirchlichen Einrichtungen und
der Schaffung eines bedarfsgerechten U3-Angebots zu beteiligen. Die Kommunen leisten ihren vereinbarten Beitrag und
werden aufgrund einer Vereinbarung zum U3-Ausbau zwischen Bund und Ländern künftig noch weiteren Belastungen aus-
gesetzt sein. Wenn sich jetzt das Land das ausdrücklich für die Kommunen vorgesehene Geld aus Berlin zur Refinanzierung
seiner eigenen Verpflichtungen aus dem Finanzierungskonsens in die Tasche steckt, entzieht dies dem Konsens nachträglich
die Grundlage und wird das gewachsene gegenseitige Vertrauen massiv erschüttern.

Landesregierung und Regierungsfraktionen sind aufgerufen, eine vollständige Weiterleitung der Bundesmittel sicherzustellen.

Dr. Martin Klein
Hauptgeschäftsführer
des Landkreistages Nordrhein-Westfalen

Kinderbildungsgesetz:
Gewachsenes Vertrauen
nicht verspielen
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Aus dem LandkreistagAus dem Landkreistag

Im Hinblick auf die nach wie vor anhaltende
politische Diskussion um die Verwaltungs-

organisation des SGB II stellte der Vorstand
heraus, dass die Eckpunkte des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales zur Er-
richtung von „Zentren für Arbeit und Grund-
sicherung (ZAG)“ überarbeitungsbedürftig
seien. Während die Ermöglichung einer ein -
heitlichen Aufgabenwahrnehmung zu be-
grüßen sei, würden die Steuerungsinteressen
der Kommunen nicht ausreichend berück-
sichtigt. Zudem würden viele Schwächen
der vom Bundesverfassungsgericht als un-
zulässige Mischverwaltung beurteilten Kons -
truktion der Arbeitsgemeinschaften (ARGEn)
nicht beseitigt. Eine Fachaufsicht des Bundes
über die Trägerversammlung der ZAG lehn-
te der Vorstand ab und hielt für die Lösung
von Konflikten zwischen den Leistungsträ-
gern die Schaffung eines Konfliktlösungs-
mechanismus vor Ort für ausreichend. Die
berechtigten Interessen der Kommunen zur
Mitsteuerung des lokalen Arbeitsmarkt- und
Integrationsprogramms sollten dabei Be-
rücksichtigung finden. Die Vorbehalte des
BMAS im Hinblick auf die Errichtung von
Anstalten öffentlichen Rechts (AöR) hielt
der Vorstand für nicht nachvollziehbar. Die
Rechtsform einer AöR erschien den Vor-
standsmitgliedern als eine geeignete Lösung
für die bisherigen Probleme der Personal-
bewirtschaftung in den ARGEn. Da rüber
hinaus hielt der Vorstand fest, dass die durch
das BMAS vorgeschlagenen Regelungen zur
Absicherung des Optionsmodells nicht den
Forderungen der Kreise entsprächen. Der
Vor stand forderte die Bundesregierung auf,
eine einfach-gesetzliche Erweiterungsmög-
lichkeit der Option zu schaffen. Die Einfüh-
rung einer umfassenden Bundesaufsicht über
die Optionskommunen wurde abgelehnt.
Darüber hinaus sprach sich der Vorstand
für eine Trennung des Fördersystems des
SGB III und des SGB II und für die Entwick-
lung eines eigenständigen Fördersystems
für die Grundsicherung für Arbeitssuchen-
de nach dem SGB II aus. Er bekräftigte die
im Positionspapier des LKT NRW zur Neu-
ausrichtung der arbeitsmarktpolitischen In-
strumente enthaltenen Aussagen (vgl. dazu

bereits EILDIENST LKT NRW Nr. 10/Okto -
ber 2008, S. 339 f). 
Der Vorstand bedauerte, dass vor der Ent-
scheidung der Landesregierung zur Verlän-
gerung der Zuständigkeit der Landschafts-
verbände für die wohnbezogenen Hilfen
für Menschen mit Behinderungen (Einglie-
derungshilfe) keine intensive Auswertung
des Modellversuchs und keine umfassende
Prüfung weitergehender Kommunalisie-
rungsmöglichkeiten vorgenommen wurde.
Gleichwohl sei die inzwischen getroffene
Entscheidung für eine befristete Verlänge-
rung der überörtlichen Zuständigkeit zu ak -
zeptieren. Der Vorstand forderte die Lan-
desregierung und die Landschaftsverbände
dazu auf, gemeinsam mit den örtlichen Sozi -
alhilfeträgern die verlängerte überörtliche
Zuständigkeit dafür zu nutzen, entscheiden-
de Strukturveränderungen im Bereich der
Eingliederungshilfe vorzubereiten und um-
zusetzen. Ziel müsse die Schaffung der auch
von Sozialminister Karl-Josef Laumann ge-
forderten dezentralen und örtlichen Hilfe  -
strukturen für alle Menschen mit Behinde-
rungen in Nordrhein-Westfalen sein. Der
Vor stand unterstützte Minister Karl-Josef
Laumann in seiner Auffassung, dass nach
Schaffung der dezentralen Hilfestrukturen
auch eine dezentrale Verwaltungszustän-
digkeit eingerichtet werden sollte. Er er-
klärte ausdrücklich seine Absicht und Be-
reitschaft, in den nächsten fünf Jahren aktiv
an der Fortentwicklung der Eingliederungs-
hilfe mit dem Ziel passgenauer, vorrangig
ambulanter Hilfsangebote und der stärke-
ren Einbindung dezentraler Entscheidungs-
und Unterstützungsstrukturen mitzuwirken.
Hierzu bot er den Landschaftsverbänden
ausdrücklich den zeitnahen Abschluss einer
neuen Rahmenvereinbarung an. Gegen-
stand der Rahmenvereinbarung sollten auch
Verbesserungen im Hinblick auf die in der
Evaluationsstudie festgestellten Schwächen
bei den bisherigen Verwaltungs- und Steu-
erungssystemen sein. Insbesondere sei auch
die Entwicklung der Fallzahlen und Gesamt -
kosten im Bundesvergleich nochmals kri-
tisch zu hinterfragen. Alle Beteiligten seien
aufgefordert, zur Vorbereitung der neuer-

lichen Zuständigkeitsentscheidung im Jahr
2013 intensiv die Erfahrungen anderer Bun-
desländer mit einer stärkeren Kommunalisie-
rung auszuwerten. Um eine Vergleichbarkeit
herzustellen, sollten dazu Alternativmodelle
mit einem örtlichen Ansatz geschaffen und
umgesetzt werden und diese wissenschaft-
lich begleitet werden, um hinreichend valide
Aussagen zu erhalten. Diese seien bereits
im Vorfeld der künftigen Entscheidung zu
schaffen. Dabei gelte es insbesondere auch,
einen Ersatz für die Kostenverteilung über
die Landschaftsumlage zu schaffen, ohne
die solidarische Finanzierung der derzeit
noch ungleich anfallenden Kosten für die
Eingliederungshilfe zu gefährden.
Darüber hinaus begrüßte der Vorstand den
Gesetzentwurf zur Stärkung der Per so nal ho-
heit in den Kommunen in Nordrhein-West -
falen und die damit verbundene ersatzlose
Streichung der Stellenobergrenzenverord-
nung sowie die Schaffung einer gesetzli -
chen Grundlage für eine Leistungsbesoldung
der kommunalen Beamten. Mit dem Weg-
fall der Stellenobergrenzenverordnung wer-
de eine jahrzehntelange Forderung des LKT
NRW erfüllt. Im Hinblick auf die Frage der
Übertragung des Tarifabschlusses 2008 auf
die Beamtenbesoldung stellte der Vorstand
fest, dass den beamteten Bediensteten und
Versorgungsempfängern in der Vergangen -
heit zahlreiche Kürzungen zugemutet wor-
den seien (Absenkung der Sonderzuwen-
dung, Erhöhung des Selbstbehalts bei der
Beihilfe im Krankheitsfall, Verlängerung der
Arbeitszeit etc.). Der Vorstand sah jedoch
in einer Einmalzahlung in Höhe von 600
Euro für kommunale Beamtinnen und Be-
amte, die derzeit diskutiert werde, keine
ge eignete Maßnahme, um diese Kürzun-
gen aufzufangen. Vielmehr sei das Land
gefordert, im Rahmen einer schlüssigen Ge -
samtkonzeption einen Vorschlag für eine
dauerhafte tragfähige Regelung einer amts -
angemessenen Beamtenbesoldung vor zu -
legen.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 11/November 2008  00.10.00

Vorstand des LKT NRW
am 14.10.2008 in Düsseldorf

Unter Vorsitz von Präsident Landrat Thomas Kubendorff, Kreis Steinfurt, befassten sich die Vorstandsmitglieder zunächst mit dem Entwurf
des Landeshaushaltes 2009 und stimmten dem Entwurf einer Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenver-
bände NRW zum Fragenkatalog des Haushalts- und Finanzausschusses Nordrhein-Westfalen für die Anhörung am 16.10.2008 zu (vgl.
Seite 374 ff in diesem EILDIENST-Heft). 
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Schwerpunkt: 100 Tage KiBizSchwerpunkt: 100 Tage KiBiz

Die Zahl der Betreuungsplätze für unter
dreijährige Kinder hat sich in vier Jah-

ren von 11.800 auf 44.600 fast vervierfacht
und die gebuchten Betreuungszeiten sind
im Durchschnitt deutlich länger als prog -
nostiziert. Kommunen und Land investie-
ren deutlich mehr als früher und deutlich
mehr als geplant in die Förderung der Kinder
im Elementarbereich. Das sind die Schlag-
lichter der ersten 100 Tage KiBiz, denen sich
der folgende Schwerpunkt dieses Eildienst-
heftes – vor allem unter dem Blickwinkel
der Jugendhilfeplanung – widmet.
Wenn man sich als Beteiligter an einem der
wohl spannendsten Gesetzgebungsverfah-
ren in NRW 100 Tage nach dem Inkrafttre-
ten des Gesetzes die Frage nach der per-
sönlichen Zwischenbilanz stellt, fällt eine
objektive, die Vorgeschichte ausblendende
Antwort nicht leicht.
Manchmal hilft da die Sicht Dritter, hier aus
einem Gespräch just am Vorabend der Ent-
stehung dieses Erfahrungsberichts: „Ich
verstehe das mit dem KiBiz alles nicht“, äu-
ßerte da die Mutter eines aufgeweckten
Dreijährigen. „Erst regen sich alle so über
das KiBiz auf, und jetzt? Bei uns in der Kin-
dertageseinrichtung sind die Gruppen klei-
ner geworden, und wir haben trotzdem noch
eine neue Erzieherin dazu bekommen. Das
ist doch super.“ Nebenbei sieht sie als Teil-
zeit-Kinderärztin in den klaren und planba-
ren Betreuungszeitbudgets einen Fort-
schritt, würde sich aber bei der Aufteilung
auf die einzelnen Tage etwas mehr Spiel-
raum wünschen.
Natürlich sind 100 Tage nach Einführung
des KiBiz nicht alle Umsetzungsfragen und
-probleme gelöst. Es gibt Fälle, in denen
Betreuungs- und Personalstrukturen mit
dem neuen Finanzierungssystem nicht aus-
kömmlich finanziert sind und die daher zum
Teil schmerzhaften Veränderungsbedarfen
ausgesetzt sind. Und natürlich zeigen sich
für die zukünftige Entwicklung immer neue
offene (Streit-)Fragen. Doch angesichts der
Intensität und Schärfte der Diskussion über
das KiBiz in den mehr als 12 Monaten des
Gesetzgebungsverfahrens verwundert ins-
gesamt der geradezu reibungslose und
oh ne nennenswerte öffentliche Ausein-
andersetzungen ablaufende Übergang ins
neue Sys tem. Scheinbar hat die zitierte Ein -

zelerfahrung also durchaus exemplarischen
Cha rakter. 

Mehr Geld im System

Kritische Finanzpolitiker bei Land und Kom-
munen werden sagen, die „Ruhe“ beim
Inkrafttreten sei teuer erkauft. Und tat-
sächlich investieren die beiden Hauptkos-
tenträger deutlich mehr Geld ins System
der Kindertagesbetreuung. Zum Teil war dies
absehbar und im Finanzierungskonsens der
Beteiligten im Februar 2007 zur Finanzie-
rung der teilweise besseren Personalaus-
stattung, der Trägeranteilsabsenkung für die
Kirchen und des U3-Ausbaus auch verein-
bart. Da sich die von den Eltern tatsächlich
gebuchten Betreuungszeiten erheblich jen-
seits der Planungsdaten bewegen und der
U3-Ausbau mehr Dynamik hat als ange-
nommen, mussten die Haushälter in Düs-
seldorf und bei den örtlichen Jugendhilfe-
trägern im Vorlauf des Kindergartenjahres
aber noch millionenschwere Beträge „nach -
schießen“. Dass dies auf Landesebene unter
Anerkennung der Ergebnisse der kommu-
nalen Jugendhilfeplanungen für die Drei-
bis Sechsjährigen in vollem Umfang gesche-
hen ist, muss angesichts der Konsolidie-
rungsbemühungen in anderen Bereichen
des Landeshaushalts positiv vermerkt wer-
den. Gleichwohl gerät in der öffentlichen
Darstellung zu leicht in Vergessenheit, dass
das Land nur zu gut einem Drittel an den
gestiegenen Kosten der Kindertagesbetreu-
ung beteiligt ist. Die Hauptlast tragen die
Kommunen. Eine öffentliche Anerkennung
der Tatsache, dass sie dadurch ganz maß-
geblich zu der vom Land propagierten Qua -
lität der Kindertagesbetreuung in NRW und
vor allem auch zum massiven U3-Ausbau
beitragen, stünde vor allem der Landespoli -
tik öfter einmal gut zu Gesicht.
Mehr als ärgerlich und nicht hinnehmbar
ist vor diesem Hintergrund, dass das Land
für das nächste Kindergartenjahr derzeit
versucht, die vom Bund den Kommunen
zugesagten Anteile an den zusätzlichen Be -
triebskosten für den U3-Ausbau (ca. 22 Mio.
€/Jahr) weitgehend im Landeshaushalt
„versickern“ zu lassen und für die Refinan-
zierung der eigenen Förderanteile für die
unter dreijährigen Kinder zu verwenden.

Das Land hat sich in dem Finanzierungs-
konsens vom Februar 2007 verpflichtet, die
Herausforderung des bedarfsgerechten U3-
Ausbaus gemeinsam mit den Kommunen
verlässlich zu finanzieren. Die Regierungs-
koalition hat begleitend zum KiBiz-Beschluss
sogar noch einen Rechtsanspruch für Zwei -
jährige ab 2011 in Aussicht gestellt. Wenn
das Land jetzt Bundesgeld, das eigentlich
für die Kommunen bestimmt ist, dafür nutzt,
die eigenen Finanzierungsanteile „hinten-
rum“ einzusparen, zerstört das massiv das
Vertrauen in die Grundlagen des Finanzie-
rungskonsenses. Hier sollte im laufenden
Gesetzgebungsverfahren zum Landeshaus-
halt 2009 dringend umgedacht werden.

Bedarfsgerechtigkeit sichern

Für das Kindergartenjahr 2008/2009 bleibt
es aber zunächst bei dem positiven Befund,
dass beide Hauptkostenträger ihre Förde-
rung für die Kinder zwischen drei und sechs
Jahren dem Bedarf entsprechend erhöht
und sie im U3-Bereich deutlich ausgedehnt
hat. Dies zeigt, dass Land und Kommunen
es tatsächlich ernst meinen mit einem be-
darfsgerechten Ausbau der Kindertagesbe-
treuung auch für unter dreijährige Kinder.
Und es ist vor allem ein großer Vertrauens-
vorschuss gegenüber den Verantwortli chen
der kommunalen Jugendhilfeplanung. Denn
sie stellen die Bedarfe fest, entscheiden über
Angebotsstrukturen und lösen damit auch
die Kostenfolgen für die Zuschussgeber aus.
Soweit in diesem Prozess der Jugendhilfe-
planung die Betreuungsleistungen verein-
bart werden, die von den Familien nachge-
fragt werden und den Kindern tatsächlich
zugute kommen, ist dieser Vertrauensvor-
schuss gerechtfertigt. Und erfreulicherweise
scheint es ein übergreifender politischer und
gesellschaftlicher Konsens zu sein, dass jeder
in die Förderung der Kinder und die Ver-
besserung der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf investierte Euro gut angelegt ist.
Nach dem Abschluss der Planungen für das
erste KiBiz-Jahr gibt es an einer exakten
Be darfsgerechtigkeit aber noch diffuse
Zweifel. Einerseits führen Träger und El-
ternverbände zum Teil Klage, die zeitlichen
Betreuungsbedarfe gerade im Ganztagsbe-
reich seien nicht in allen Fällen ausreichend

100 Tage KiBiz:
Mehr Flexibilität wagen!
Von Markus Leßmann, Erster Beigeordneter
beim Landkreistag Nordrhein-Westfalen 

100 Tage KiBiz – zu früh für eine wirkliche Bilanz. Aber genug Zeit, um erste Erfahrungen zusammenzutragen.
Das „Kindergartenjahr eins nach GTK“ läuft trotz einiger Umstellungsprobleme auf Hochtouren: Die von eini-
gen an die Wand gemalten gravierenden Verwerfungen und Brüche in der Kindertagesbetreuung sind nicht
eingetreten, der öffentliche Protest zum Start des Gesetzes ist weitgehend ausgeblieben.
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erfüllt worden. Anderseits berichtet vor al-
lem das zuständige Fachministerium auch
von Elterbeschwerden, nach denen 25-Stun-
den-Plätze gerne gebucht worden wären,
aber nicht angeboten worden seien. Dabei
ist zur Frage der Bedarfsgerechtigkeit zu-
nächst einzuräumen, dass der erste Prozess
der Jugendhilfeplanung durch die Umstel-
lung auf völlig neue Finanzierungsregelun-
gen und nicht zuletzt durch den späten
Ge setzesbeschluss und die noch spätere
Entscheidung über die verfügbaren U3-Kon -
tingente nicht in allen Fällen optimal ge-
staltet werden konnte. Die Ermittlung der
Elternwünsche auf der Grundlage der neu-
en gesetzlichen Möglichkeiten war dabei
eine besondere Herausforderung. Völlig
nach vollziehbar war zudem das Bemühen
der Einrichtungen und Träger, Angebot und
Nachfrage bei den Betreuungszeiten so zu
gestalten, dass die Finanzierbarkeit der bis-
herigen Strukturen bestmöglich gesichert
war. Jedoch gab es teilweise auch Kritik, Ein -
richtungen und Träger hätten unlauter Ein-
fluss auf das Buchungsverhalten der Eltern
genommen. Da sich hieraus auch zum Teil
auch Vorbehalte gegen die örtliche Jugend-
hilfeplanung ergaben, muss es nun, neben
der Optimierung der Planungsabläufe, vor
allem darum gehen, durch die Transparenz
der Planungs- und Umsetzungsschritte das
Vertrauen in die örtlichen Entscheidungs-
strukturen zu erhalten und zu stärken. Die
kommunalen Spitzenverbände haben sich

unter dieser Zielsetzung mit dem Land auf
verschiedene Schritte zur weiteren Verbes-
serung der Jugendhilfeplanung verstän digt.
Ein wesentlicher Bestandteil ist dabei die
Überprüfung der Passgenauigkeit der bis-
herigen Planungen anhand einer Erfassung
der tatsächlichen Besuchszeiten der Kin der,
die für den Monat November geplant ist.
Diese Erfassung hat keine kon kreten Aus-
wirkungen auf die Höhe der Pauschalen im
laufenden Kindergartenjahr, sie wird aber
wertvolle Erkenntnisse für die künf  tigen Pla -
nungsprozesse liefern.

Flexibilitätsreserven

Ein persönlicher Eindruck aus vielen Gesprä-
chen über die bisherige und künftige Um-
setzung des KiBiz sei hier abschließend fest-
gehalten: Die Flexibilität, die das Gesetz
durch offene Gruppenstrukturen, grob ge-
rasterte Betreuungszeitkontingente, die Stär -
kung örtlicher Entscheidungskompetenzen
und die Beschränkung auf Orientierungs-
werte statt starrer Detailstandards einräumt,
ist in den Köpfen vieler Beteiligter noch nicht
in vollem Umfang angekommen. Das KiBiz
schreibt nicht vor, dass 25-Stunden-Kinder
die Einrichtung täglich um 12.15 Uhr zu
räumen haben. Dann müssten sie nämlich
schon um 7.15 Uhr da sein oder nachmit-
tags zurückkehren, um überhaupt 25 Stun-
den betreut werden zu können. Und wenn
in einer Landtagsanhörung kürzlich die 25-

Stunden-Betreuungszeit für unter dreijähri-
ge Kinder mit der Begründung abgelehnt
wurde, dann müssten die Kinder ja die Ein-
richtung in der Mittagsschlafzeit verlassen,
fragt man sich auch, weshalb ein nur zwei -
einhalb Tage arbeitender Jung-Vater seinen
einjährigen Sprössling eigentlich nicht drei
mal acht Stunden statt genau fünf mal fünf
Stunden betreuen lassen kann.
Um nicht falsch verstanden zu werden: Ein
Rundum-Betreuungspaket mit einem völlig
flexiblen „Komm, wann du willst, und bleib,
solange es dir gefällt“-Angebot kann von
den Trägern weder finanziell noch perso-
nell vorgehalten werden. Und gerade bei äl-
teren Kindern sollten unter dem Gesichts-
punkt einer kontinuierlichen frühkindlichen
Bildungsarbeit in sozialen Gruppenstruktu-
ren bestimmte gleichmäßige Regelanwesen-
heitszeiten angestrebt werden. Aber unter
diesen Prämissen bietet das KiBiz weit mehr
Flexibilisierungsmöglichkeiten als derzeit
erkennbar. Dass dies den Betreuungskräf-
ten ihrerseits Flexibilität abverlangen wird,
ist nicht zu verkennen. Flexible Angebote
werden aber irgendwann Qualitätsmerkmal
und Wettbewerbsfaktor guter Kindertage -
seinrichtungen sein. Und daher kann es –
auch für die Kinderbetreuung – frei nach
Willy Brandt nur heißen: Mehr Flexibilität
wagen! 
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Die komplette Umstellung der Finanzie-
rung auf ein System pauschalierter Vor-

auszahlungen ohne Übergangsregelungen
und verbunden mit einer Verlagerung der
wirtschaftlichen Risiken auf die Träger sorgte
vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes
für viel Kritik.

Das Kindergartenjahr 2008/09 unter den
Bedingungen des neuen Kinderbildungsge-
setzes – KiBiz – hat geräuschloser begonnen
als gedacht und eine vorläufige Bewertung
fällt relativ gut aus. Das neue Gesetz bietet
für einen Teil der Tageseinrichtungen für Kin-
der positive Effekte und Chancen der Wei -
terentwicklung. Der Elternwille ist durch die
Buchungsmöglichkeit von Stunden deutlich
geworden. Der tatsächliche Bedarf von Fa-
milien auch im Hinblick auf die Betreuung
von Kindern unter drei Jahren wurde bis-
lang unterschätzt. Hier bietet das neue Ge-
setz bessere Möglichkeiten als bisher, die

Angebotsstruktur einer Tageseinrichtung für
Kinder bedarfsgerecht auszugestalten. Da-
mit hat das Gesetz zu einer deutlichen Aus-
weitung des Betreuungsangebotes der Ta-
geseinrichtungen für Kinder geführt. Dies ist
sowohl aus Sicht der Eltern wie aus fach-
licher Perspektive zu begrüßen. Durch diese
Angebotsausweitung wurden die Etatpla-
nungen des Landes deutlich überschritten.
Spekulationen und Vorwürfen, dass Eltern
zur Buchung längerer Betreuungszeiten ge-
drängt worden seien, muss deutlich wider-
sprochen werden. Das Kinderbildungsge-
setz sieht ausdrücklich eine Orientierung

100 Tage KiBiz –
eine erste Zwischenbilanz
Von Dr. Uwe Becker1 und Heinz Josef
Kessmann2

Bereits im Vorfeld seiner Einführung hat das neue Kinderbildungsgesetz – KiBiz – zu erheblichen Debatten geführt. Nach dem Willen
der Regierungskoalition sollten durch ein neues Gesetz mehr Betreuungsangebote für die unter Dreijährigen, eine zeitgemäße früh-
kindliche Bildung und Förderung für alle Kinder, mehr Qualität und Flexibilität bei der Betreuung, mehr Transparenz und weniger Bü-
rokratie erreicht werden. Gleichzeitig war es das erklärte Ziel, durch die Umstellung der Finanzierungssystematik die Plätze dem
Rückgang der Kinderzahlen anzupassen und finanzielle Entlastungen für das Land zu erreichen. Darüber hinaus wurde eine Vielzahl
weiterer Ziele angestrebt, wie zum Beispiel die Förderung der Tagespflege, die Errichtung von Familienzentren, die Finanzierung der
Sprachförderung sowie die Senkung des Trägeranteils der kirchlichen Träger.

1 Dr. Uwe Becker ist Vorsitzender der Landes-
arbeitsgemeinschaft der Öffentlichen und
Freien Wohlfahrtspflege (LAGÖF) in NRW.

2 Heinz-Josef Kessmann ist Vorsitzender des
Arbeitsausschusses „Tageseinrichtungen für
Kinder“ der Landesarbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege (LAG FW) NRW.
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am Bedarf der Eltern vor. Wenn Eltern mehr
Betreuung und Bildung wünschen, ist dies
im Interesse der Kinder und früher Bildungs-
chancen zu begrüßen. Dass mehr Geld als
geplant bereit gestellt werden muss, ist eine
richtige, aber nicht überraschende Konse-
quenz. Die höheren Kosten entstehen beim
Land und bei den Kommunen und auch bei
den Trägern der Kindertageseinrichtungen.
Um Klarheit über die tatsächlichen Bedarfe
und Anwesenheitszeiten der Kinder zu er-
langen, sollen in der Verantwortung der
Träger der Tageseinrichtungen für Kinder
die Zeiten und die Daten von den Jugend-
ämtern zusammengeführt werden. Das Ver-
fahren darf nicht dazu führen, dass – quasi
durch die Hintertür – eine Anwesenheits-
pflicht von Kindern eingeführt wird.
Der Prozess der Umsetzung des neuen KiBiz
zum 1. August dieses Jahres hat aber auch
gezeigt, dass etliche im Vorfeld vorgetra-
gene Bedenken durchaus berechtigt waren:
Die Verfahrensregelungen zur Umsetzung
des neuen Gesetzes werden vom Landes-
gesetzgeber zum Teil sehr kurzfristig und
ohne entsprechenden Vorlauf auf den Weg
gebracht. Diese handwerklichen Nachläs-
sigkeiten im laufenden Verfahren der Ge-
setzgebung führten zu Verunsicherung bei
allen Beteiligten und zu einer sehr unter-
schiedlichen Auslegung der Vorgaben des
Kinderbildungsgesetzes vor Ort. Es wird
noch einige Zeit dauern, bis sich die Ver-
hältnisse eingependelt haben.
Die örtliche Jugendhilfeplanung erhält durch
das neue Kinderbildungsgesetz einen hohen
Stellenwert entsprechend der Aufgabe nach
dem SGB VIII. Die Freie Wohlfahrtspflege reg-
te an, gemeinsame Qualitätsstandards und
Kennzahlen für den Prozess der Jugendhilfe-
planung zu vereinbaren. Leider wurde diese
Anregung nicht aufgegriffen. Unzureichende
Jugendhilfeplanungen an vielen Stellen vor
Ort werden deutlich und belegen, wie wich-
tig abgestimmte Eckpunkte sind.

Sehr grundsätzliche Bedenken trug die Freie
Wohlfahrtpflege zu den konkreten Regelun-
gen für die Familienzentren vor. Die fachliche
Zielsetzung der Familienzentren – die Schaf-
fung eines niedrigschwelligen, vernetzten
Gesamtangebotes zur Unterstützung von
Familien – wird ausdrücklich begrüßt. Die Be-
grenzung der Verleihung des Gütesiegels „Fa-
milienzentrum NRW“ auf 3.000 kann bei
9.000 Einrichtungen nicht zufrieden stellen.
Damit werden Tageseinrichtungen, die das
Leistungsspektrum der Familienzentren an-
bieten und die Anforderungen erfüllen, das
Gütesiegel nicht erhalten. Es bestätigt sich,
dass die bisher vorliegenden Gütesiegelkrite-
rien keinesfalls in der Lage sind, trennscharf
ein Familienzentrum von einer „normalen“
Tageseinrichtung zu unterscheiden.
Mit dem Kinderbildungsgesetz wird sich
die Tageseinrichtung für Kinder verändern.
Stärker als bisher muss – in Abstimmung
mit der örtlichen Jugendhilfeplanung – der
Bedarf der Eltern erfasst werden. Die Träger
müssen dazu passende Angebote qualifizie-
ren und diese Angebote mit den Finanzen
ins Gleichgewicht bringen.
Nach dem Inkrafttreten des neuen Geset-
zes sind noch ungelöste Probleme deutlich
geworden. Für das folgende Kindergarten-
jahr ist absehbar, dass die Pauschalen und
die im Gesetz festgelegte Erhöhung von
1,5 Prozent angesichts der Tarifsteigerun-
gen nicht ausreichen werden, um die erfor-
derliche personelle Mindestbesetzung zu
finanzieren. Im Rahmen der Haushaltsbera-
tungen für 2009 ist dringender Nachbesse-
rungsbedarf gegeben.
Der Ausbau der Plätze für Kinder unter drei
Jahren und die Möglichkeiten zur ganztä-
gigen Betreuung von Kindern stößt bei den
Eltern auf ein hohes Interesse. Viele Tages-
einrichtungen erfüllen noch nicht die räum-
lichen Voraussetzungen. Das vorhandene
Raumprogramm muss angepasst und er-
weitert werden. Für notwendige bauliche

Maßnahmen ist durch die kontinuierliche
Kürzung der Sachkostenmittel ein Sanie-
rungsstau entstanden. Die veränderten An-
forderungen an die räumlichen Bedingungen
können nicht allein von den Trägern finan-
ziert werden.
Die verschlechterten pädagogischen Bedin-
gungen für die Betreuung von Kindern un-
ter drei Jahren treten offen zu Tage. Die Ab -
schaffung der guten Rahmenbedingungen
der kleinen altersgemischten Gruppe und
die gleichzeitig vermehrte Aufnahme der
Kinder unter drei Jahren in Tageseinrichtun-
gen stellt die Mitarbeiter vor erhebliche Pro -
bleme, die nicht nur konzeptionell gelöst
werden können. Eine generelle Verständi-
gung über die Qualität der Angebote für
Kinder unter drei Jahren ist weiterhin erfor-
derlich und zu prüfen.
Mit der Einführung des Kinderbildungsge-
setzes hat die Zahl der Kinder zugenommen,
die bei einer Betreuungszeit von 35 oder 45
Stunden pro Woche ganztags über Mittag
in der Einrichtung sind. Für diese Kinder muss
eine vollständige Mittagsmahlzeit zur Ver-
fügung gestellt werden. Die Wahlfreiheit der
Eltern in Bezug auf die Ausgestaltung der
Öffnungszeiten bedeutet dennoch, dass
El tern an die qualitativen Standards in einer
Tageseinrichtung gebunden sind.
100 Tage KiBiz - diese erste Zwischenbilanz
kann nur einige wenige Aspekte aufgreifen,
die aus der Sicht der Freien Wohlfahrtspflege
nach der Systemumstellung noch nicht rund
laufen. Noch ausstehende Entscheidungen
des Landes beispielsweise zum Umgang
mit den finanziellen Verbindlichkeiten, die
für die Träger aus der „alten“ GTK-Finan-
zierung entstanden sind, tragen weiterhin
zu Verunsicherungen bei. Das KiBiz ist
flügge geworden, aber sicher gelandet ist
es noch nicht.
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Im Kreis Kleve steht den Kindern von drei bis sechs Jahren ein gut ausgebautes Platzangebot in den Tageseinrichtungen zur Verfügung.
Seit Jahren werden bereits mehr Plätze für die Kinder dieser Altersklasse angeboten, als tatsächlich in dieser Altersgruppen vorhanden
sind. Aufgrund des demografischen Wandels verbunden mit dem verstärkten gesellschaftlichen Wunsch nach Vereinbarkeit von Familie
und Beruf hatte der Kreis Kleve bereits unter dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) in vielen Einrichtungen Plätze für
Kinder unter drei Jahren im Angebot. Dieses Angebot  war begehrt und traf auch den Wunsch vieler Familien. Der Ausbau der U3-Betreu-
ung verlief unter dem GTK parallel zu den zurückgehenden Kinderzahlen und in vielen Gruppen wurden im Rahmen der so genannten
„Budgetvereinbarung“ des GTK bis zu zwei Kinder unter drei Jahren aufgenommen.

Familienfreundliche Umsetzung des
KiBiz nicht zum Nulltarif – aber eine
sinnvolle Investition in die Zukunft!
Von Wolfgang Spreen, Landrat des Kreises Kleve  

Die rechtlichen Veränderungen, die das
KiBiz mit sich gebracht hat, haben nun-

mehr dazu geführt, dass sich die Kreise und

Kommunen explizit mit der Frage der Grö-
ßenordnung der U3-Betreuung und den da -
raus resultierenden finanziellen Belastungen

für die Zukunft auseinandersetzen mussten.
Nicht mehr der sich abzeichnende Bevöl-
kerungsrückgang und der sich dadurch ab-
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zeichnende Platzüberhang war Motor der
Entwicklung, sondern es wurde im Rahmen
der Kindergartenbedarfsplanung ein klares
Bekenntnis zur Frage der U3-Betreuung er-
fragt. Für jedes Kind unter drei Jahren wird
den Einrichtungen nicht nur eine individuell
höhere Kindpauschale überwiesen, sondern
insbesondere die im Kreis Kleve vorhande-
nen altersgemischten Gruppen erhalten auch
für die über dreijährigen Kinder eine erhöhte
Pauschale.
Mit Zustimmung der elf Kommunen, die
das Kreisjugendamt vertritt, und dem ein-
stimmigen Beschluss des Jugendhilfeaus-
schusses zum Ausbau der U3-Betreuung hat
der Kreis Kleve ein deutliches Signal ge-
setzt. Am 01.08.2008, dem ersten Tag nach
dem Inkrafttreten des KiBiz, haben 517 Kin-
der im Kreis Kleve den Kindergarten be-
sucht, die noch keine drei Jahre alt waren.
Da etwa 2200 Kinder im Kreis Kleve ein
oder zwei Jahre alt sind, hat der Kreis Kleve
bereits jetzt eine Versorgungsquote von 23
Prozent für die Kinder unter drei Jahren.

Hinzu kommen 150 Plätze, die in der Ta-
gespflege angeboten werden und die viel-
fach noch nicht belegt sind.
Der Ausbau der pädagogischen Betreuung
kann als Erfolg für die Familienfreundlich-
keit des Kreises Kleve gewertet werden. Er
bedeutete allerdings auch einen zusätzli chen

Investitionsbedarf des Kreises Kleve als Ju-
gendhilfeträger von 1,3 Millionen Euro. Die
Flexibilität des Jugendhilfeträgers, die das
KiBiz bietet, wurde in der Kindergartenbe-
darfsplanung genutzt, um nicht nur das
Platzangebot familienfreundlich zu gestal-
ten, sondern auch die Elternbeitragssätze zu
senken und Geschwisterkinder beitragsfrei
in den Kindergarten gehen zu lassen. Im
Kreis Kleve hat es auf allen Ebenen eine ein-
heitliche Zustimmung zu den umfangreichen
Investitionen gegeben. Als Landrat befür-
worte ich den Ausbau der U3-Betreuung vor
allem, weil es sich um eine Investition in die
Zukunft handelt.
Immer mehr Mütter und Väter wünschen
sich eine flexible und qualitativ gute päda-
gogische Betreuung für ihr Kind und wollen
nur zeitlich begrenzt im Beruf eine Kinder-
pause einlegen. Hier eine langfristige Planung
für die Eltern anzubieten, ist das Ziel der Kin-
dergartenbedarfsplanung im Kreis Kleve.
In 40 der 67 Einrichtungen wurde ein flä-
chendeckendes Netz der U3-Betreuung ein-

gerichtet und das Gruppenkonzept so ver-
ändert, dass die Kinder unter drei Jahren
durchschnittlich vier Jahre in der Gruppe
verbleiben können. Die Betreuungszeiten
ändern sich entsprechend der Elternwün-
sche. Im Leistungsangebot der Einrichtungen
hat sich der Dienstleistungsgedanke deut-

lich gefestigt. Es ist eine gute Mischung aus
Betreuungskontinuität durch den vierjähri-
gen Verbleib und der Flexibilität durch un ter -
schiedliche Betreuungszeiten gegeben. Fa-
mi lien bekommen Raum, sich in unseren
Einrichtungen entsprechend ihrer familiären
Situation zu entfalten.
Die getroffene Entscheidung zum umfang -
reichen Ausbau der U3-Betreuung ist aber
nicht nur eine familienfreundliche Entschei-
dung. Sie ist darüber hinaus auch eine ar-
beitsmarktpolitische Entscheidung. Im Ein-
zugsbereich des Jugendhilfeträgers Kreis
Kleve sind über 500 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den 67 Einrichtungen be-
schäftigt. Durch einen Ausbau der U3-Be-
treuung und eine deutliche Verkleinerung
der Gruppen von durchschnittlich 25 auf 20
Kinder erhöhen wir die Qualität und die Zeit-
intensität, in der sich die Erzieherinnen und
Erzieher mit den Kindern beschäftigen kön-
nen und tragen zu einer Arbeitsplatzsicher-
heit bei. Ich hoffe, dass die Träger der 67
Einrichtungen darüber hinaus die durch das
KiBiz zusätzlich zur Verfügung gestellten
Millionen auch in zusätzliches Personal in-
vestieren werden. Der Ausbau der U3-Be-
treuung bedeutet Arbeitsplatzsicherheit für
gut ausgebildetes Fachpersonal, das viel-
fach auch selbst eine Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie wünscht. Aber auch andere
Bereiche der Wirtschaft haben einen mittel-
baren Vorteil durch eine gute U3-Betreuung.
Immer mehr Arbeitgeber können sich dar-
auf verlassen, dass ihr gut ausgebildetes und
qualifiziertes Personal schnell wieder in den
Arbeitsprozess integriert werden kann.
Das von Bund, Land und dem Kreis Kleve
geförderte Investitionsprogramm U3 dient
ebenfalls dazu, Arbeitsplätze in den Einrich-
tungen und in der Bauwirtschaft zu fördern.
Alleine die im Jahr 2008 bei der Kreisverwal-
tung Kleve gemeldeten Investitionskosten
in die Um-, An- und Ausbauten betragen
2,1 Millionen Euro und werden größtenteils
durch ortsansässige Bauträger ausgeführt.
Die U3-Betreuung ist ein Investitionspro-
gramm in die Zukunft des Kreises Kleve und
eine der zentralen Aufgaben der kommen-
den Jahre.
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Landrat Wolfgang Spreen machte sich vor Ort in einigen Kindergärten ein Bild.
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KiBiz – das Gesetz über die frühe Bildung
und Förderung von Kindern, das zum

01.08.2008 in Kraft getreten ist, enthält als
einen Schwerpunkt die Schaffung von neu-
en – zusätzlichen – Betreuungsplätzen für
unter dreijährige Kinder. Daher war in der
so genannten Kindergartenbedarfsplanung
ein weiterer Anteil an „Kleinstbürgern“, rund
150 Kinder im Alter von vier Monaten bis
zwei Jahren, zu berücksichtigen.
Bei den Absprachen über die Planung zur
Umsetzung des neuen Gesetzes wurde der
Schwerpunkt auf den offenen Dialog mit
allen Beteiligten gelegt. Eine möglichst hohe
Akzeptanz und den größt möglichen Kon-
sens zu erreichen, wurde als ein Ziel formu-
liert. Zur Konzeption gehörte auch die Ein-
bindung der politischen Gremien – dazu
dienten Sitzungen des zuständigen Unter-
ausschusses sowie regelmäßige Informatio -
nen des Jugendhilfeausschusses und der
sonstigen politischen Gremien bis hin zum
Kreistag.
Schließlich waren die zuständigen Mitarbei -
terinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes
auch in den Sitzungen der Jugend- und So-
zialausschüsse der acht Kommunen zu Gast,
um Verwaltung und Politik vor Ort zu in-
formieren. Neben der Diskussion über den
Ausbau der Betreuungsplätze für unter Drei-
jährige und mögliche Auswirkungen des
neuen Gesetzes, ging es schließlich auch um
das wichtige Thema „Elternbeiträge“. Spe-
ziell zu diesem Punkt gab es viele Diskus-
sionen um mögliche Erhöhungen, weitere
Einkommensstufen und Beiträge für Ge-
schwisterkinder.
Am Anfang aller Planungen zur Umsetzung
des Kinderbildungsgesetzes stand die durch
politischen Beschluss bereits vorgegebene
Zielsetzung „Einstieg in die beziehungswei -
se Ausbau der Betreuung von unter drei-
jährigen Kindern in allen acht Städten und
Gemeinden – Erhöhung der Versorgungs-
quote auf mindestens fünf Prozent (140
Kinder)“.
Mitte November 2007 begann das im Ju-
gendamt verantwortliche Team, bestehend

aus Kindergarten-Fachberaterin Ulrike Back-
haus, Jugendhilfeplaner Matthias Sauerland,
sowie Helmut Wehn, Fachdienstleiter Ju-
gendhilfe, Koordination und Planung, und
Iris Beckmann-Klatt, Fachdienstleiterin Kin-
desunterhalt und Kindertagesstätten, mit
den Gesprächen vor Ort.
Bei den so genannten „Runden Tischen“ sit-
zen die Vertreter der Einrichtungsträger, die
Einrichtungsleiterinnen, die Vertreter der
Kommunen sowie die Kreismitarbeiter zu-
sammen. Im Mittelpunkt dieser ersten Ge-

spräche stand eine Information über den
Inhalt des Gesetzes, ein Abgleich der Vor-
stellungen der Träger der Einrichtungen mit
den Vorplanungen des Jugendamtes und die
Präsentation der Datenerhebung und -aus -
wertung des Jugendhilfeplaners. Auch die
Überlegungen zur Gestaltung der Eltern-
beiträge waren Thema der Gespräche.
Als Diskussionsgrundlage über einen mög-
lichen Einstieg beziehungsweise den Aus-
bau der Betreuung unter Dreijähriger diente
dem Jugendamt eine Analyse, die die Fach-
beraterin und der Jugendhilfeplaner im Vor-

feld für jede einzelne Einrichtung in jedem
Ort angefertigt hatten. Beleuchtet wurden
beispielsweise die räumlichen Aspekte, die
Belegungssituation der jüngeren Vergan-
genheit und insbesondere die Zahl der Kin-
der mit einem Rechtsanspruch auf einen
Kindergartenplatz (Drei- bis Sechsjährige)
im Einzugsbereich der Einrichtung sowie die
jeweilige Geburtenentwicklung.
Neben den bereits genannten Themen ging
es in den Gesprächen schließlich auch noch
um die Betreuungsstunden, die von den ein-

zelnen Einrichtungen angeboten werden
sollten. Hier wurden Wunsch- und Wahl-
recht der Eltern, pädagogische Überlegun-
gen, der im KiBiz formulierte Bildungsan-
spruch und die finanziellen Aspekte dieser
Entscheidungen diskutiert. Besonders kri-
tisch wurde dabei von den Trägern das 25-
Stunden-Angebot betrachtet.
53 Kindertageseinrichtungen mit 133 Grup-
pen gibt es zurzeit in den acht Städten und
Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des
Jugendamtes des Märkischen Kreises. In nur
wenigen von ihnen wurden bereits unter

Balve, Halver, Herscheid, Kierspe, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade, Meinerzhagen und Schalksmühle – das sind die acht Städte
und Gemeinden, für die das Jugendamt des Märkischen Kreises Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist. Rund 108.000 Einwohner
leben hier, von diesen waren rund 3.400 zum Stichtag 1. August 2008 drei bis sechs Jahre alt und damit als potenzielle Kindergarten-
kinder anzusehen.

KiBiz: Hoher Aufwand und noch
immer viele offene Fragen –
aber der Start im
Märkischen Kreis ist geglückt
Von Iris Beckmann-Klatt,
Fachdienstleiterin Kindesunterhalt und
Kindertagesstätten des Märkischen Kreises    

Luis Zahn, 18 Monate, fühlt sich wohl in der Kita „Junges Gemüse“ in Schalksmühle.
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dreijährige Kinder betreut – die Versorgungs-
quote in dieser Altersgruppe lag bis dahin
bei unter zwei Prozent.
Die Bereitschaft der Träger zum Ausbau von
Betreuungsplätzen für unter Dreijährige war
hoch. Die Vorstellungen und Wünsche  der
Einrichtungsleitungen zielten oft ebenfalls
in diese Richtung. Eher verhalten war die Be -
reitschaft, alle im KiBiz vorgesehenen Be treu -

ungszeiten auch tatsächlich anzubieten. Die
„Kunst“ in den Verhandlungen bestand ins-
besondere darin, Wunsch und Wirklichkeit,
Ansprüche und Möglichkeiten auf einen
Nenner zu bringen.
Das Gesetz betont die Aufgabe der Jugend-
hilfeplanung besonders; ihre Stellung in der
Bedarfs- und Finanzplanung wird gestärkt.
Diese neue Rolle galt es zu vermitteln und
auszufüllen. Dies wurde insbesondere von
den Einrichtungsträgern durchaus kritisch
gesehen und diskutiert. Dank einer durch-
weg hohen Kompromissbereitschaft aller
Beteiligten gelang es aber in der ersten
Run de der Gespräche größtenteils einver-
nehmlich festzulegen, in welcher Einrich-
tung welche Gruppenformen (I = Kinder
von 2 Jahren bis Schuleintritt, II = vier Mo-
nate bis drei Jahre, III = drei Jahre bis Schul-
eintritt) und welche Betreuungszeiten (25,
35 oder 45 Stunden) angeboten werden sol-
len. Anschließend ging es für die Einrich-
tungen in die Anmeldephase. Hierfür wur-
de ein einheitlicher Zeitraum von Mitte bis
Ende Januar 2008 festgelegt.
In der Sitzung im November 2007 wurden
die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses
über den aktuellen Stand der Planungen
und Verhandlungen unterrichtet. Die Sat-
zung und die Tabelle zu den Elternbeiträgen
wurden auf den Weg gebracht und letzt-
lich im Dezember im Kreistag verabschie-
det. Neben einer Anhebung der ersten Ein-
kommensstufe zur Entlastung der unteren
Einkommensgruppen und der Einführung

weiterer Einkommensgruppen, wurde der
Beitrag für alle Kinder vereinheitlicht. Im
Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes des
Märkischen Kreises zahlen demnach alle El-
tern einen Elternbeitrag, der unabhängig
vom Alter des Kindes und der gewählten
Gruppenform ist und sich nur nach der Be-
treuungszeit und der Einkommenssituation
richtet. Neu festgelegt wurde, dass für Ge-

schwisterkinder, die im gleichen Zeitraum
eine Kindertageseinrichtung besuchen, je-
weils die Hälfte des ermittelten Beitrags zu
leisten ist.
Im Februar und März 2008 folgte dann die
zweite Auflage der „Runden Tische“. In die-
sen Gesprächen konnte die inzwischen vor-
liegende Verfahrensordnung zum KiBiz vor-
gestellt werden. Was weiterhin fehlte und
von allen Beteiligten kritisiert wurde, war die
Personalvereinbarung. Viele Detailfragen,

die diesen Bereich betrafen, mussten daher
zu diesem Zeitpunkt unbeantwortet bleiben.
Beim Abgleich der Plandaten aus Novem-
ber 2007 mit den Anmeldezahlen bezie-

hungsweise den Bedarfsabfragen zeigte sich,
dass erstaunlich und erfreulich wenig Ver-
änderungen erforderlich waren. Mit den
Planungs- und Gesprächsergebnissen sowie
mit dem daraus entwickelten Zahlenwerk
befasste sich am 12. März 2008 erneut der
Jugendhilfeausschuss des Märkischen Krei-
ses. Nach entsprechender Beschlussfassung
dort wurde die Meldung an das Landesju-
gendamt zum gesetzlich festgelegten Stich-
tag 15. März 2008 pünktlich auf den Weg
gebracht. 3.006 Pauschalen wurden ins-
gesamt gemeldet – 169 davon für Jungen
und Mädchen unter drei Jahren. Das ent-
spricht einer Versorgungsquote von gut
sechs Prozent – und damit der Zielvorgabe.
Erfreulich auch die Tatsache, dass tatsächlich
in jeder der acht Städte und Gemeinden im
Zuständigkeitsbereich nun ein Betreuungs-
angebot für unter Dreijährige besteht. Auch
ein Angebot mit 25 Betreuungsstunden gibt
es in jedem Ort – allerdings noch nicht in je-
dem Ortsteil. Aufgrund der ländlichen Struk-
tur des Märkischen Kreises und der damit
verbundenen Entfernungen ist dies ein Kri-
tikpunkt der Eltern, den es noch aufzuarbei-
ten gilt. Die Verteilung der Betreuungszeiten
im Zuständigkeitsbereich sieht insgesamt
wie folgt aus: Vier Prozent der Eltern haben
25 Stunden, 79 Prozent 35 und 17 Prozent
45 Stunden Betreuungszeit gebucht.
Zum Schluss der Betrachtungen zum KiBiz
muss ein Blick auch auf die Finanzen ge-
richtet werden: Die Auswirkungen auf den
Haushalt des Jugendamtes sind stattlich.
Für das Kindergartenjahr 2007/2008 wurde
eine Summe von rund 11.780.000 Euro an
Betriebskostenzuschüssen veranschlagt. Im
Kindergartenjahr 2008/2009 steigt dieser
Betrag um 2.158.000 auf dann 13.941.000
Euro – eine Kostensteigerung von mehr als

18 Prozent, die über die differenzierte Kreis-
umlage auch die acht Städte und Gemein-
den betrifft. Endgültig wird die Summe erst
nach der ersten Abrechnung, die durch die
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Einkommens- Beitragshöhe Beitragshöhe Beitragshöhe
gruppe bei 25 Std. bei 35 Std. bei 45 Std.

Nutzungszeit Nutzungszeit Nutzungszeit

bis zu 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

bis zu 25.000,00 € 21,00 € 25,00 € 39,00 €

bis zu 37.500,00 € 38,00 € 45,00 € 70,00 €

bis zu 50.000,00 € 64,00 € 75,00 € 116,00 €

bis zu 62.500,00 € 98,00 € 115,00 € 178,00 €

bis zu 75.000,00 € 128,00 € 150,00 € 233,00 €

bis zu 87.500,00 € 149,00 € 175,00 € 271,00 €

bis zu 100.000,00 € 170,00 € 200,00 € 310,00 €

bis zu 112.500,00 € 191,00 € 225,00 € 349,00 €

über 112.500,00 € 213,00 € 250,00 € 388,00 €

Elternbeitragstagstabelle – gültig seit 01.08.2008

Am „Runden Tisch“ erarbeiten die Vertreter der Einrichtungsträger, die Einrichtungslei-
terinnen, die Vertreter der Kommunen sowie die Kreismitarbeiter tragfähige Lösungen.
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Jugendämter bis zum 15. September 2009
erfolgen muss, feststehen. Und genau hier
liegt aus Sicht der Träger der Knackpunkt.
Das Kinderbildungsgesetz bedeutet insbe-
sondere in der Finanzierung der Angebote
der Kindertageseinrichtungen einen Para-
digmenwechsel. Von der bisherigen Spitz-
kostenabrechnung wurde auf so genannte
Kindpauschalen umgestellt. Diese Ände-
rung, verbunden mit der Festlegung der Fi-
nanzierung für das gesamte Kindergarten-
jahr, löste Skepsis und Unsicherheiten bei
den Trägern der Einrichtungen aus. Die Un-
wägbarkeiten und nicht vorhersehbaren
Entwicklungen in zwölf Monaten Kinder-

gartenzeit bergen finanzielle Risiken, die voll
zu Lasten der Träger gehen, so deren Kritik.
Am 25. September 2008 fand das erste
Treffen nach der Einführung von KiBiz mit
den Vertretern der Einrichtungsträger im
Kreishaus in Lüdenscheid statt. Der Start
zum 1. August 2008 scheint durchweg ge-
lungen – bei einigen Einrichtungen zeigt
sich allerdings bereits jetzt, dass die gemel-
deten Kinderzahlen (und damit die Zahl der
Pauschalen) und die tatsächliche Belegung
beziehungsweise Nachfrage auseinander
liegen. Auf solchen Entwicklungen muss im
Laufe des Kindergartenjahres nun das be-
sondere Augenmerk liegen. Es wurde deut-

lich, dass auch jetzt noch viele Fragen zur
Auslegung und Umsetzung des Gesetzes
offen sind. So konnten beispielsweise Fragen
zur Qualifizierung des Personals und insbe-
sondere die Fragen im Zusammenhang mit
der Betreuung behinderter Kinder bisher
nicht abschließend beantwortet werden.
Die Begleitung des laufenden Kindergarten-
jahres geht einher mit den Planungen für das
nächste und die kommenden Jahre. Die
Termine für die nächsten „Runden Tische“
stehen schon fest.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 11/November 2008  51.26.01.2
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Unser Ziel ist es, in jeder der 84 Kinder-
tageseinrichtungen in unserem Zustän-

digkeitsbereich eine passgenaue Belegung
zu erreichen“, sagt Dr. Jorg Nürmberger. Ers  -
te Erkenntnisse zeigen, dass im Oberbergi-
schen Kreis die Eltern vor allem ihre Kinder
für 35 und 45 Stunden in der Woche betreut
wissen möchten. „Wir konnten allen Einrich-
tungen die gewünschten 35 und 45 Stun-
den-Kontingente zur Verfügung stellen, muss -
ten allerdings allen auferlegen, 20 Prozent
25-Stunden-Plätze anzubieten“, so Nürm-
berger. Noch gebe es die eine oder andere
Klage von Trägern, die fürchteten, mit den
Kindpauschalen nicht auszukommen.
Künftig wird es im Oberbergischen Kreis
deutlich mehr Betreuungsplätze für Kinder
unter drei Jahren geben. „Schon vor KiBiz
haben wir an einem Ausbau der Betreu-
ungsplätze für kleine Kinder gearbeitet, Ki-
Biz erleichtert uns nun die Umsetzung“,
sagt der Sozialdezernent. Nach Schätzun-
gen des Kreisjugendamtes, die auf den Ge-
burtenzahlen basieren, fehlen 500 Plätze
für die jüngsten Kindergartenbesucher. Das
neue Gesetz ermuntere die Träger, neue
pä da gogische Konzepte zu entwickeln und
in die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren
einzusteigen.

Mit dem Kinderbildungsgesetz ist die Er-
wartungshaltung der Eltern an den Kinder-
garten gestiegen, das berichten alle Einrich-

tungen im Kreisgebiet über einstimmend.
Nürmberger: „Väter und Mütter fordern re-
gelrecht Sprachangebote, musikalische Früh -
erziehung oder Englischkurse à la Volks-
hochschule ein.“ Es freue ihn, dass Eltern
sich – angeregt durch die öffentliche Dis-
kussion um das neue Gesetz – mit der täg-
lichen Arbeit in den Kindertageseinrichtun-
gen auseinander setzten und in den Dialog
mit Trägern und Erzieherinnen suchten.
„Doch Eltern sollten bedenken, dass auch
das Spielen nicht zu kurz kommen darf.“
Das Fazit des Sozialdezernenten: „KiBiz ist
noch in den Kinderschuhen, auch das Ge-
setz muss noch reifen.“ Man befinde sich
jetzt noch in einer frühen Phase der Um-
setzung, die weiteren Entwicklungen blie-
ben abzuwarten. Beispielsweise sei zum
heutigen Zeitpunkt noch nicht absehbar,
ob es dem Kreis gelinge, eine höhere Nut-
zung der 45 Stunden-Plätze zu erreichen.
Da Kinder in 45 Stunden die pädagogi-
schen Angebote einer Kindertageseinrich-
tung im vollen Umfang nutzen können, sei
der Ausbau der Ganztagsplätze ein Ziel für
die Zukunft.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 11/November 2008  51.26.01.2
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„Kinder früher fördern. Das neue KinderBildungsgesetz in Nordrhein-Westfalen. Mehr Chancen, mehr Gerechtigkeit, mehr Bildung“ –
Dem Titel einer Informationsbroschüre des nordrhein-westfälischen Familienministeriums fügt der Sozialdezernent des Oberbergischen
Kreises, Dr. Jorg Nürmberger, hinzu: „Aber auch mehr Verunsicherung, mehr Aufklärungsbedarf, mehr Statistik.“ So begrüße der Kreis
zwar die Flexibilität, die durch die Betreuung von Kindern in 25, 35 und 45 Stunden für die Eltern wählbar sei, aber gerade in der Start-
phase jongliere das Kreisjugendamt genauso wie die Träger der Kindertageseinrichtungen mit Stundenbuchungen, Belegungszahlen
und Kindpauschalen.

KiBiz in Oberberg:
Mehr Betreuungsplätze für Kinder
unter drei Jahren, mehr Bildung,
mehr Statistik 
Von Angela Altz,
Pressesprecherin des Oberbergischen Kreises      

„

Im Kindergarten Kreuzkirche e.V. in Hückes-
wagen zeigen die Mädchen und Jungen
Landrat Hagen Jobi (hinten Mitte) und
Stefan Mies (sitzend), AOK-Regionaldirek-
tor aus Gummersbach, dass Sing- und Be-
wegungsspiele ganz im Sinne von KiBiz
zum täglichen Vergnügen gehören.
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Die Einführung des neuen Kinderbildungs-
gesetzes war aus folgenden Gründen

unumgänglich:

– demografischer Wandel und zurückge-
hende Kinderzahlen

– Entstehung neuer Förderbedarfe von Kin-
dern und ihren Familien im Rahmen zu-
nehmender Globalisierung

– Aufgaben im Bereich der Migration
– steigende Nachfrage nach institutioneller

Betreuung unter dreijähriger Kinder
– Wunsch von Eltern nach flexiblen Öff-

nungszeiten im Sinne von Vereinbarkeit
von Familie und Beruf

– alarmierende PISA-Ergebnisse
– Entwicklung eines Rechtsrahmens, um

sich den gesellschaftlichen Veränderun-
gen besser anpassen zu können.

Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) wurde
bun desweit kontrovers diskutiert. In punk-
to Betreuungszeiten traf es im Kreis Pader-
born jedoch offensichtlich den Nerv der El-
tern. 75 Prozent der Eltern im Kreisgebiet
entschieden sich für einen wöchentlichen
Betreuungsumfang von 35 Stunden, 20
Prozent buchten 45 und lediglich fünf Pro-
zent reicht eine Unterbringung für 25 Stun -
den. Ingesamt wurden 5664 Kinder in den
95 Einrichtungen in den Städten und Ge-
meinden des Kreises Paderborn (mit Aus-
nahme der Stadt Paderborn) angemeldet.
Die Stadt Paderborn verfügt über ein eige-
nes Jugendamt.
Landrat Manfred Müller und die Vorsitzende
des Jugendhilfeausschusses, Maria Beck-
mann-Junge, werten diese Zahlen als ein
klares Signal für einen erhöhten Betreuungs-
bedarf. „Gut ausgebildete Frauen haben
offensichtlich den Wunsch, Familie und Be-
ruf miteinander zu vereinbaren. Und sie
wollen möglichst schnell an ihren Arbeits-
platz zurückkehren, um den Anschluss nicht
zu verlieren“, lautete dann auch ihre Erklä-
rung für den überraschend hohen Betreu-
ungsbedarf insbesondere bei den Kleinsten.
Mit ein Grund dürfte wohl auch das neue
Unterhaltsrecht sein. Spätestens nach drei
Jahren endet der Anspruch auf Unterhalt,
Mann oder Frau muss dann wieder auf finan-

ziell eigenen Füßen stehen. Und das heißt
dann auch, dran bleiben, die eigenen beruf-
liche Zukunft nicht aus den Augen verlie-
ren. „Darauf müssen wir reagieren. Wenn
wir mehr Kinder wollen, müssen wir Fami-
lien gute Betreuungsmöglichkeiten schaf-
fen“, sind sich Müller und Beckmann-Jun-
ge einig.
Jugendämter, Träger von Kindertagesein-
richtungen, die Leitungen und Teams der
Kindertageseinrichtungen sind in diesen
Tagen mit der Umsetzung des Gesetzes be-
schäftigt.

100 Tage KiBiz
sind vergangen –
wie sieht es im
Kreis Paderborn aus?
Platzzahlen im Kindergartenjahr
2008/2009
Zunächst die Zahlen im Detail: Im Kiga-Jahr
2008/2009 werden insgesamt 5.664 Plät-
ze von Kindern im Alter von null Jahren bis
zur Einschulung in insgesamt 95 zur Verfü-
gung stehenden Kindertageseinrichtungen
belegt. Kinder von drei bis sechs Jahren ha-
ben einen Rechtsanspruch auf einen Kinder-
gartenplatz, so dass diese bevorzugt be-
rücksichtigt werden. 5.200 Kinder dieser
Altersgruppe besuchen eine Einrichtung,
das entspricht einer Quote von 97 Prozent.
Darüber hinaus werden 464 unter Dreijäh-
rige betreut, was einer Quote von insges-
amt elf Prozent entspricht. Diese teilen sich
noch einmal auf in 45 Kinder unter zwei
Jahren, plus 419 Kinder von zwei bis zu
drei Jahren. Hinzu kommen weitere zwei
Prozent Kinder der Altersgruppe unter drei
Jahren, die im Rahmen der Kindertages-
pflege betreut werden.
Die Zahl von 464 Plätzen für unter Dreijähri -
ge ist eine kleine Sensation. Denn im vergan-
genen Jahr konnten auf der Grundlage des
ehemaligen Gesetzes (GTK) lediglich 179
Kinder unter drei Jahren eine Einrichtung
besuchen. Gegenüber dem Vorjahr bedeu-
tet das einen Anstieg um rund 160 Prozent.
Das hatte so niemand so richtig auf dem
Block. Doch die CDU-Landtagsabgeord -
nete Maria Westerhorstmann konnte Pa-

derborns Landrat Manfred Müller im April
mit teilen, dass das Land NRW den so nicht
erwarteten Ausbau der Plätze für Kinder
unter drei Jahren im Kreis Paderborn finan-
ziert. Damit können alle 464 Kinder unter
drei Jahren, die von ihren Eltern angemeldet
worden sind, auch tatsächlich ab kommen-
den Sommer eine Kindertageseinrichtung
besuchen.
Mit dem KiBiz habe man eines der wichtigs -
ten Reformwerke auf den Weg gebracht
und in der Kinderbetreuung eine kleine Re-
volution entfacht, zeigt sich Westerhorst-
mann überzeugt. „Das Gesetz ist gut für
Eltern und Kinder. Die Eltern können Beruf
und Familie miteinander vereinbaren, Frau-

en haben damit eine echte Wahl. Und die
Kinder können sehr früh und sehr indivi-
duell gefördert werden“, so Westerhorst-
mann.
In den nächsten Jahren werden im Rahmen
eines Ausbauplanes zusätzliche Plätze für
unter Dreijährige geschaffen. Die frühere
Aus baustufenplanung des Kreises Pader-
born sah vor, bis zum Jahr 2010 eine Betreu-
ungsquote von 14 Prozent anzustreben.
Durch das neue Gesetz sowie durch weitere
Vorgaben des Landes NRW und des Bun-
des reicht dies nicht aus. Das Land NRW be -
absichtigt, ab 2010 für Zweijährige einen
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Mit Wirkung zum 1.8.2008 hat das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) das Gesetz für Tageseinrichtung für Kinder (GTK) abgelöst und dient als
neue gesetzliche Grundlage für den Bereich der Elementarpädagogik.

100 Tage KiBiz – eine Zwischenbilanz
im Kreis Paderborn
Von Heike Knippschild,
Fachberaterin für Kindertageseinrichtungen
im Kreis Paderborn     

Essen am run den Tisch – gemeinsam
schmeckt`s besser, finden Emma (16 Mo-
nate), Anja (3 Jahre), Leon (6 Jahre) und
Marlon (5 Jahre).
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Rechtsanspruch einzuführen. Darüber hin-
aus besteht die Forderung des Bundes, ab
Mitte 2013 für 35 Prozent aller unter Drei-
jährigen Betreuungsplätze sicher zu stellen.
Es ist davon auszugehen, dass auch im Kreis
Paderborn der Bedarf an Plätzen in Kinder-
tageseinrichtungen für unter dreijährige Kin-
der weiter ansteigen wird. Die Finanzierung
für den Ausbau der Kinderbetreuung ist bis
2013 durch die Investitionsförderung durch
den Bund sichergestellt.

Betreuung

Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
können Kinder in unterschiedlichen Grup-
penformen mit einer wöchentlichen Betreu-
ungszeit von 25, 35 und 45 Stunden betreut
werden. Die Verteilung sieht im Kreisgebiet
Paderborn für das Kindergartenjahr 2008/
2009 wie folgt aus:

Personal

Durch den Ausbau der U3-Plätze und durch
die hohen Buchungen von 35 und 45 Stun-
den sind im Kreis Paderborn insgesamt 130
zusätzliche Fachkraftstellen erforderlich.

Einzelintegration

Für Kinder mit Behinderungen wurden 177
Plätze in die Planung aufgenommen. Es sind
noch nicht alle Anträge auf Anerkennung
genehmigt.

Finanzierung

Das KiBiz hat einen vollständigen System-
wechsel in der Finanzierung mit sich ge-
bracht. Die Trägeranteile, die Landesanteile
und ein fiktives Elternbeitragsaufkommen
von 19 Prozent wurden neu festgeschrieben.
Im Kreis Paderborn wurden die Elternbei-
träge nicht erhöht und die untere Einkom-
mensgrenze auf 25.000 Euro angehoben.
Gleichzeitig beschloss der Paderborner
Kreistag eine Beitragsbefreiung für Ge-
schwisterkinder in Kindertagseinrichtun-
gen, Kindertagespflege, OGS und anderen
außerschulischen Angeboten. Durch die
Ab senkung der Trägeranteile der Religions-

gemeinschaften, die Reduzierung der Landes-
anteile und die nicht zu ereichenden Elternbei-
träge ergibt sich eine erhebliche finanzielle
Mehrbelastung für den öffentlichen Jugend-
hilfeträger.

Bildungsqualität

Mit dem Kinderbildungsgesetz sind folgende
Bereiche gesetzlich verpflichtend:

– integrative Bildung -und Erziehungsarbeit
– Gesundheitsfürsorge
– Fortbildung und Evaluierung von pädago -

gischen Konzeptionen (Qualitätsentwick -
lungsprozesse)

– Bildungsdokumentation
– kontinuierliche Förderung der Sprachent-

wicklung
– Zusammenarbeit mit den Grundschulen
– Zusammenarbeit mit Eltern

– Vernetzung von Kindertageseinrichtungen
– Familienzentren
– Trägerqualität in Bezug auf die Sicherung

der Bildungsqualität

Qualitätsoffensive im Kreis
Paderborn: Flächendecker
Ausbau von Familienzentren
Der Kreis Paderborn wird seine Qualitäts-
offensive für Kindergärten fortsetzen und
auch weiterhin Fortbildungsveranstaltungen
und Fachkongresse anbieten, damit die Ein -
richtungen sich auch konzeptionell optimal
auf die Betreuung der Kleinsten einstellen
können. Der Jugendhilfeausschuss des Krei -
ses beschloss Mitte Juni einen flächende-
ckenden Ausbau von Kindertageseinrich-
tungen zu Familienzentren. Danach sollen
den Eltern im Kreisgebiet bis 2012 insges-
amt 31 Familienzentren zur Verfügung ste-
hen. Sichergestellt werden soll bei der Aus-
wahl auch die Trägervielfalt.

Kontinuierliche
Sprachförderung

Sprache ist der Schlüssel für Bildung. Wenn
es Kindern nicht möglich ist, ihr Sprachpo-
tenzial zu entfalten, ist die Wahrscheinlich-

keit groß, dass sie in Schule, Beruf und wei-
terem Lebensweg benachteiligt sind. Mit
der gesetzlichen Verpflichtung einer konti-
nuier lichen Sprachförderung soll bereits im
Elementarbereich frühzeitig erfasst werden,
an welcher Stelle ein Kind in seiner Sprach-
entwicklung steht. Im Kreis Paderborn sind
im Kindergartenjahr 2008/2009 bisher 239
Kinder mit Sprachförderbedarf festgestellt
worden. Das Verfahren ist noch nicht end-
gültig abgeschlossen.
Die Qualität der gesamten Bildungsarbeit
wird derzeit überprüft und entsprechend der
gesetzlichen Vorgaben weiterentwickelt.
Eine Überarbeitung der bestehenden und
noch gültigen Bildungsvereinbarung NRW
wird erwartet.

Einschätzung des Kinder -
bildungsgesetzes aus Sicht
der Fachberatung

Noch nie in der Geschichte der Kinderta-
gesbetreuung hat sich die Gesellschaft so
stark für Kindergärten interessiert wie heute.

369

Schwerpunkt: 100 Tage KiBizSchwerpunkt: 100 Tage KiBiz

Vielleicht die Architekten und Baumeister
von morgen: Matthias (17 Monate) und
Finn Luka (2 Jahre, 9 Monate)
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Das Jugendamt des Kreises Steinfurt ist
zuständig für 20 Städte und Gemein-

den. Die vier Städte Emsdetten, Greven,
Ibbenbüren und Rheine unterhalten eigene
Jugendämter.
Bei der Planung für das Kindergartenjahr
2008/2009 wurden insgesamt 14040 Kin-
der berücksichtigt. Das waren am 1. August
2008 exakt 7462 Drei- bis Sechsjährige,
2210 Zwei- und 4368 unter Zweijährige.
Angemeldet wurden 8494 Kinder, davon
954 unter Dreijährige. Von ihnen bekamen
630 einen Platz. Grundlage für die Planung
war ein einstimmiger Beschluss des Kreisju-
gendhilfeausschusses, der die Weichen ge-
stellt hatte.
Das sind die Zahlen. Doch welches Verfah-
ren versteckt sich hinter ihnen? Es gab gleich
mehrere große Neuerungen durch das KiBiz.
So werden beispielsweise keine Gruppen,
sondern Plätze finanziert. Eine der großen

Fragen im Jugendamt des Kreises Steinfurt
lautete: Wie geht man mit einem Gesetz
um, das so kurzfristig umzusetzen ist? Das
KiBiz wurde am 25. Oktober 2007 verab-
schiedet, die Absprache mit Kommunen und
Trägern sollte möglichst bis Ende 2007 er-
folgen, die Zuteilung des Kontingents der
U3-Plätze war im Februar 2008, die konkre-
ten Bedarfszahlen aus Anmeldungen muss -
 ten bis zum 15. März 2008 gemeldet wer-
den. Die rechtlichen Grundlagen für die
Umsetzung des Gesetzes lagen erst sehr spät,
im Frühjahr 2008, vor, so dass die Mitar-
beiterinnen des Jugendamtes ausreichen-
des Rüstzeug bei der Umsetzung des KiBiz
vermissten.
Schwierig für die Mitarbeiterinnen des Ju-
gendamtes war es, die Wünsche der Eltern
vorauszuplanen: Wie viele Kinder unter drei
Jahren werden angemeldet? Welche Grup-
pentypen sind dazu passend einzurichten?

Für welchen Betreuungsumfang entschei-
den sich die Eltern?

Welche Betreuung?

Gerade Letzteres verlief dann auch anders
als gedacht. Die Eltern buchten vermehrt
die 35- oder 45-Stunden-Modelle für ihre
Kleinen, um flexibler zu bleiben und ihrem
Nachwuchs auch das Angebot am Nach-
mittag zu ermöglichen. Diesen Trend ver-
stärkten einige Einrichtungen, indem sie das
Modell der 25-Stunden-Betreuung auf den
Vormittag beschränkten. Insgesamt ent-
schieden sich weit mehr Eltern als gedacht –
67,8 Prozent – für das 35-Stunden-Modell.
Vor KiBiz wurde rund die Hälfte der Kleinen
nur vormittags betreut – für das Kindergar-
tenjahr 2008/2009 wurden lediglich 11,6
Prozent für das 25-Stunden-Modell ange-
meldet.

Wirtschaft, Arbeitsmarkt-, Finanz-, Sozial-,
Behinderten-, Ausländer-, Gleichstellungs-
und Umweltpolitik, Kirchen, Medizin, Psy -
chologie, Ernährungswissenschaft und nicht
zuletzt die Bildungspolitik stellen eine Viel-
zahl von Anforderungen an Kindergärten,
die sich grob als Betreuungs-, Erziehungs-
und Bildungsaufträge klassifizieren lassen.
Für die Erzieherinnen und Erzieher bedeutet
diese Vielzahl an Aufgaben einen enormen
Aufgaben- und Verantwortungszuwachs,
der mit entsprechenden Qualifizierungen
und einer höheren Vergütung einhergehen
sollte. In diesem Zusammenhang sei an die
Forderung des Netzwerks Kinderbetreuung
der Europäischen Kommission von 1996 er-
innert, nach der die Mitgliedsstaaten der EU
mindestens ein Prozent des Bruttoinland-
produkts zur Gewährleistung einer qualitativ
hochwertigen Kindertagesbetreuung be-
reitstellen sollten – Deutschland liegt im
Ländervergleich unter diesem Prozentwert
(s. BIP Studie).
Folgende Bereiche sollten im Detail weiter-
entwickelt und reflektiert werden:

– die Strukturqualität (Gruppengrößen, Per-
sonalausstattung, Fortbildungen, Quali-
fizierungen und Vergütung des Personals
etc.)

– Qualitätsstandards (z.B. im Bereich Inte-
gration, Gesundheit, Sprachförderung U3
etc.)

– Trägerqualität
– Nachbesserungen im Bereich der Aus-

führungsbestimmungen

Voraussetzung für ein gutes Gelingen und für
Weiterentwicklungen ist eine enge koope  rie -
rende Zusammenarbeit zwischen Wissen-
schaft, Praxis und Politik. Das KiBiz steht am
Anfang! Die nächsten Jahre werden zeigen,
ob es gelingt, das Land NRW entsprechend
seiner Bildungspolitik als das „kinderfreund-
lichste Land“ in Deutschland zu positionie-
ren. Unser Dank und Respekt gilt bereits jetzt
allen Erziehern an der Basis, die mit ho  hem
Engagement an diesem Ziel arbeiten.

EILDIENST LKT NRW
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Wenn aus Buchstaben Geschichten wer-
den: Mit viel Spaß das Sprechen lernen:
Erzieherin Tatjana Enns mit Jona Timo (11
Monate) auf dem Schoß sowie Hannah (3
Jahre) und Marlon (5 Jahre). Die anderen
Kinder sitzen mit dem Rücken zur Kamera.

Kreis Steinfurt:
Umsetzung und Resümee nach rund
100 Tagen KiBiz
Von Sabrina Veer,
Mitarbeiterin in der Stabsstelle Landrat
beim Kreis Steinfurt 

Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ist eine Herausforderung. Für die Kleinen, für Eltern, für Erzieher und Erzieherinnen. Es soll für mehr
Bildung, für eine bessere Betreuung und frühe Förderung sorgen. Zunächst einmal führte es aber unter den Trägern sowie den Erziehern
und Erzieherinnen zu großer Unsicherheit und massiven Ängsten. Von Stellenabbau war die Rede, von finanziellen Engpässen durch
die Pauschalen. Aber auch für die Jugendhilfe-Planung der Kreisverwaltung Steinfurt war die Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes
eine Herausforderung.
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Auffällig ist die gesteigerte Anspruchshal-
tung einiger Eltern hinsichtlich der Betreu-
ungszeiten. Sie erwarten eine hohe Flexibili -
tät, wollen ihren Nachwuchs unregelmäßig
mal vormittags und mal nachmittags brin-
gen. Das führt zu Schwierigkeiten, die Pro-
gramminhalte aufeinander abzustimmen,
dem Bildungsauftrag zu entsprechen. Des-
halb gibt es feste Zeiten, in denen möglichst
alle Kinder einer Gruppe anwesend sein soll-
ten. Das wiederum führte zu Beschwerde-
briefen beim Ministerium für Generationen,
Familie, Frauen und Integration des Landes
Nordrhein-Westfalen, dass Eltern offenbar
doch keine Wahl bei den Betreuungszeiten
hätten.
Im Jugendamt werden zurzeit Betreuungs-
modelle diskutiert. So werden verstärkt von
den Eltern Blocköffnungszeiten von fünf
bis sieben Stunden am Stück gewünscht.
Da der Kreis Steinfurt eher ländlich geprägt
ist, brauchen viele Mütter und Väter länge-
re Betreuungszeiten, die auch die Fahrtzeiten
von ihrem Zuhause zum Arbeitsort umfas-
sen. Problematisch ist auch, wenn die Eltern
Schichtdienst haben, sehr früh, sehr spät
und am Wochenende arbeiten. Sie benöti-
gen für ihren Nachwuchs ergänzend zu der
Betreuung in den Kindertageseinrichtungen
eine Tagesmutter oder einen Tagesvater. Aus
diesem Grund sind die Elternbeiträge der
Kindertagespflege denen in den Kinder-
tageseinrichtungen angeglichen worden.
Überlegt wird zudem, wie die Kindertages-
pflege in Familienzentren angeboten werden
kann, so dass die Kleinen nach den übli chen
Betreuungszeiten der Kindertageseinrich-
tungen nicht den Ort wechseln müssen, um

von einer Tagesmutter oder einem Tages-
vater betreut zu werden.

Wie viele Kinder
werden angemeldet?

Nur schwer planbar war auch, wie viele Kin-
der unter drei Jahren angemeldet werden.
Durch das Elterngeld bleiben viele Frauen

ein Jahr lang bei ihrem Nachwuchs zu Hau-
se und wollen danach wieder arbeiten. Viele
Familien sind zudem auf das zweite Einkom-

men angewiesen. Hochqualifizierte Frauen
wollen außerdem oft möglichst schnell wie-
der in ihren Beruf zurückkehren. Dadurch
wird der Bedarf an Betreuungsplätzen für
die ganz Kleinen steigen. Die Frage ist nur:
Um wieviel?
Die Planungen des Jugendamtes erschwert
hat zudem, dass nach dem KiBiz auch be-
reits die Kinder in die Planung aufzuneh-
men sind, die zwar nicht zu den Rechtsan-
spruchskindern gehören, aber bis zum 31.
Oktober drei Jahre alt werden. So waren teil-
weise noch bis zu 20 Sprösslinge pro Ort
zusätzlich zu versorgen. „Das hat uns kalt
erwischt“, sagt die Jugendamtsleiterin des
Kreises Steinfurt, Barbara Thomas-Kloster-
kamp. „Wir hatten teilweise nicht genug
Plätze für die Anspruchskinder, geschweige
denn U3-Plätze.“ Hinzu kam, dass bis Mit-
te März die Anzahl der Plätze dem Landes-
jugendamt zu melden war, die Eltern aber
auch nach diesem Termin ihren Nachwuchs
anmeldeten. So folgten noch rund fünf bis
sieben Prozent der Kinder nach der Frist.
In einigen Orten hatte das Jugendamt vor-
gesorgt: Weil deutlich weniger dreijährige
Kinder angemeldet waren als die Gebur-
tenübersicht der Gemeinde ergab, in den
vergangenen Jahren aber immer eine fast
100-prozentige Betreuung aller Kinder mit
Rechtsanspruch zu verzeichnen und außer-
dem die vorhandene Platzzahl in den Ein-
richtungen begrenzt war, hat das Jugend-
amt – im Rahmen der Jugendhilfe-Planung
– eine angepasste Kinderzahl in die Melde-
liste aufgenommen. Sicher ein nicht ganz

den Vorgaben entsprechender Weg, aber
einer, der sich am Ende als sehr sinnvoll er-
wies.
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Und welche
Gruppentypen?

Schwierig war auch die Bildung der Grup-
pentypen. Nicht nur, dass die Zahl der An-
meldungen letztendlich geschätzt werden
musste – es stellte sich auch heraus, dass
einige Kindergärten, die den Gruppentyp I
einrichten wollten, gar nicht über die erfor-
derlichen Räumlichkeiten zur Betreuung der
unter Dreijährigen verfügten. Letztendlich
gibt es zurzeit 99 Gruppen des Typs I, 11,5
Gruppen des Typs II und 256 Gruppen des
Typs III. Für einen Platz in den Gruppenty-
pen I und III liegt der Elternbeitrag je nach
Betreuungszeit und Jahreseinkommen der
Eltern zwischen 0 und 359 Euro pro Mo-
nat, im Gruppentyp II zwischen 0 und 419
Euro. „Die unterschiedlichen Beiträge für
die Kinder zwischen zwei und drei Jahren
in den Typen I und II werden noch einmal
überdacht“, berichtet Barbara Thomas-
Klosterkamp.
Durch die Elternbeiträge werden im Kreis
Steinfurt 15 Prozent der Kosten getragen.
Das Land Nordrhein-Westfalen geht von
19 Prozent aus. Dass der Anteil im Kreis
Steinfurt wie in vielen anderen Kommunen

geringer ist, liegt unter anderem an der Ein-
kommensstruktur. Es gibt in der Region
wenige sehr gut verdienende Menschen,
so dass die Elternbeiträge eher gering aus-
fallen.
Apropos Kosten: Die Gesamtbetriebskosten
der Kindertageseinrichtungen im Kreisju-
gendamtsbezirk sind auf Grund der Rege-
lungen des Kinderbildungsgesetzes um
7,25 Millionen auf gut 46 Millionen Euro
pro Jahr gestiegen. Die Ängste der Träger
sowie der Erzieher und Erzieherinnen, dass
es zu Stellenabbau und finanziellen Engpäs-
sen kommen würde, waren somit unbegrün-
det: Mehr als hundert zusätzliche Stellen
werden in den Kindertageseinrichtungen
im Kreisjugendamtsbezirk durch die Erhö-
hung der Gesamtbetriebskosten finanziert.

Wie geht es weiter?

Wird die Planung im nächsten Jahr leichter?
„Noch nicht direkt spürbar, aber wir hoffen,
dass es jedes Jahr ein bisschen einfacher
wird“, so Barbara Thomas-Klosterkamp. Die
U3-Plätze werden weiter ausgebaut. Im jet -
zigen Kindergartenjahr verzeichnet das Ju-
gendamt des Kreises Steinfurt eine Versor-

gungsquote der unter Dreijährigen von 9,6
Prozent. Im Kindergartenjahr 2009/2010
sollen es bereits 14 Prozent sein. Eine Her-
ausforderung wird sein, die Geburtenzahlen
und die Anmeldezahlen der nächsten Jahre
vorauszuplanen. Es wird Unterschiede zwi-
schen den Kommunen in der Region geben.
Wo ziehen junge Familien hin? Wo gibt es
neue Baugebiete? Wie hoch ist der Bedarf
an Betreuungsplätzen für unter Dreijährige?
In Gemeinden, die nahe den größeren Städ -
ten Münster und Osnabrück liegen, gibt es
viele Pendler, Menschen, die nicht nur wäh -
rend der Arbeitszeit, sondern auch während
der Fahrtzeit eine Betreuung für ihren Nach -
wuchs suchen.
Es wird neue Gruppen geben. Barbara Tho-
mas-Klosterkamp rechnet mit insgesamt 20
neuen Gruppen. Die Anforderungen für das
Betreuungspersonal steigen mit dem An-
spruch an die Bildung der Kinder. Eine auf-
regende, unruhige Zeit liegt hinter allen Be -
teiligten. Beruhigen sich jetzt die Gemüter?
„Wir werden von der Erfahrung profitie-
ren“, ist sich die Jugendamtsleiterin sicher.

EILDIENST LKT NRW
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Rahmenbedingungen

Das Kreisjugendamt Viersen ist für sechs
von neun Kommunen im Kreis Viersen und
damit für 143.000 Einwohner zuständig. Es
gibt 66 Tageseinrichtungen für Kinder. Die-
se sind gleichmäßig in den Kommunen ver-
teilt und für die Familien mit ihren Kindern
sehr gut zu erreichen. Eine vielfältige Trä-
gerstruktur, in der die Kirchen, die Kommu-
nen, die Wohlfahrtsverbände und zahlrei-
che Elterninitiativen vertreten sind, ist im
Laufe der vergangenen Jahre durch die in-
tensive Planung des Jugendamtes entstan-
den. Das Jugendamt selbst ist nicht Träger
von Tageseinrichtungen. Glücklicherweise
konnte in den vergangenen Kindergarten-
jahren allen Kindern mit Rechtsanspruch
auf einen Kindergartenplatz im Alter von
drei bis sechs Jahren ein Platz angeboten
werden, hiervon haben 95 Prozent der ge-
samten Jahrgänge Gebrauch gemacht.

Planung

Das Kreisjugendamt Viersen hat mit Beginn
des Kindergartenjahres 2008/2009 das Kin-
derbildungsgesetz (KiBiz) planerisch auf die
Kommunen und jede einzelne Kindertages -
stätte übertragen. Diese umfangreichen, pla -
nerischen Tätigkeiten haben die Arbeit der
Fachberatung in den vergangenen 18 Mo-
naten inhaltlich dominiert.
Das KiBiz ist zum 1. August 2008 in Kraft
getreten und bildet nun den Rahmen für die
Betreuung und die vorschulische Erziehung
von 4.133 Kindern im Bereich des Kreisju-
gendamtes Viersen. Das allen vertraute „Ge-
setz über Tageseinrichtungen für Kinder in
Nordrhein-Westfalen“ ist komplett durch das
neue, unbekannte KiBiz abgelöst worden.
Die Umsetzung des KiBiz war trotz ungün-
stiger Vorgaben zu bewältigen, die durch
das Jugendamt nicht zu verantworten wa-
ren. Zu nennen sind hier beispielhaft die spä-

te Verabschiedung des KiBiz und die eben-
falls späte Veröffentlichung der Personalver-
einbarung. Es kann festgestellt werden, dass
diese Umsetzung in einem konstruktiven und
fairen Klima zwischen allen Beteiligten voll-
zogen worden ist.

Umsetzung

In der Kommunikation mit Eltern, den Ein-
richtungen, den Trägern von Einrichtungen,
den Fachkräften, den Kommunen und den
politischen Entscheidungsträgern ist die Um-
setzung des am 27. Oktober 2007 verab-
schiedeten Kinderbildungsgesetzes hin zur
konkreten Planung für jeden einzelnen der
4.133 Betreuungsplätze in den 66 Kinder-
tagesstätten vollzogen worden.
Bereits zu Beginn 2007 begann die Abteilung
Jugendarbeit/Kindertagesstätten mit den
ersten Planungen. Grundprinzip der Arbeit
des Jugendamtes war die Kommunikation
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Rückblick auf 100 Tage KiBiz
im Kreis Viersen
Von Hannes Vilcans, Fachberater für Kinder -
tagesstätten beim Kreis Viersen  

Die Einführung des Kinderbildungsgesetzes war für alle Jugendämter eine große Herausforderung und ist
in einem ersten Schritt mit der Einführung zum 1. August 2008 vollzogen worden. Dies bedeutet eine völlig
neue Rahmenstruktur der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege.
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mit allen Beteiligten im Sinne der zu bewäl-
tigenden Aufgabe. Beim KiBiz waren dies
Eltern, politische Entscheidungsträger, Kom-
munen, Trägervertreter und Fachkräfte.
Bei allen Vorgaben waren stets die Bedürf-
nisse und Lebenszusammenhänge der Kin-
der und ihrer Familien im Kreis Viersen zen-
traler Bestandteil der Planung.

Konkrete
Planungsschritte

Im ersten Schritt wurde die vorhandene Ein-
richtungsstruktur auf das KiBiz übertragen.
Vorgabe war der Erhalt aller 66 Einrichtun-
gen, der vielfältigen Trägerstruktur und die
Nutzung von frei werdenden Plätzen der
Altersgruppe drei- bis sechsjähriger Kinder
für ein umfangreicheres Angebot für Kin-
der unter drei Jahren. Ebenfalls hatte der
Erhalt des bedarfsgerechten Angebotes an
integrativen Plätzen für behinderte Kinder
hohe Priorität.
Die erarbeitete Planungsidee wurde im Fach-
ausschuss vorgestellt. Sehr positiv ist die
Einrichtung des Unterausschusses KiBiz zu
bewerten. Dieser wurde aus Vertreterinnen
und Vertretern aller im Jugendhilfeausschuss
vertretenen vier Parteien, dem Jugendhil-
feausschuss-Vorsitzenden und dem Fach-
dezernenten, dem Jugendamtsleiter, der
Ab teilungsleitung und dem Fachberater ge-
bildet. Er tagte von Juni 2007 bis Juni 2008
regelmäßig. Durch dieses Medium konnten
die Planungen intensiv und zeitnah bespro-
chen und bearbeitet werden.
Nächster Schritt war die Information der
Träger von Tageseinrichtungen. Im Rahmen
von Informationsveranstaltungen in jeder
Kommune und durch Trägergespräche wur-
den die Inhalte des neuen Kinderbildungs-
gesetzes vermittelt, die Umsetzung vor Ort
dargestellt und die konkrete Planung für die
jeweilige Einrichtung besprochen. Die Trä-
ger hatten ihrerseits die schwierige Aufga-
be, den Eltern alle Veränderungen zu erklä-
ren und entsprechende Betreuungsverträge
vorzubereiten. Der nächste wichtige Schritt
war bereits im November 2007 die Bekannt-
gabe der vorläufigen Elternbeiträge im Rah-
men des KiBiz. Diese frühzeitige Entschei-
dung erleichterte den Eltern die Wahl des
passenden Betreuungsangebotes für ihr Kind
maßgeblich.
Zur Verfestigung der Planungsidee wurde
zum Jahreswechsel 2007/2008 eine Be-
darfsabfrage durch die Tageseinrichtungen
bei den Eltern vorgenommen. Die Ergebnis -
se flossen in die Konkretisierung der jewei-
ligen Einrichtungsstruktur ein, so dass die
Einrichtungen bereits zu Beginn des Jahres
ihre neue Angebotsstruktur ab dem 1. Au-
gust 2008 kannten. Auch in dieser Pla-
nungsphase ist die positive und kommuni-
kative Zusammenarbeit zwischen Trägern,

Einrichtungen, Kommunen und dem Ju-
gendamt hervorzuheben. Am 9. April 2008
wurde die Planung formal im Fachausschuss
verabschiedet und die Träger erhielten um-
gehend den Bescheid über das Platzange-
bot und die angebotenen Betreuungszeiten
für Ihre Einrichtung. 

Eine positive Seite des KiBiz ist das größere
Angebot für Kinder unter drei Jahren in Ta-
geseinrichtungen. Seit dem 1. August 2008
kann das Kreisjugendamt Viersen 300 Plät-
ze für Kinder unter drei Jahren in Tagesein-
richtungen für Kinder anbieten, zuvor waren
es nur 35 Plätze in kleinen altersgemischten
Gruppen und 80 Plätze auf freien Kinder-
gartenplätzen.

Erreichte Ziele

Das Ziel „Erhalt der Einrichtungen und der
vorhandenen Plätze“ ist mit Unterstützung
der politischen Entscheidungsträger erreicht
worden. Durch die neuen Gruppenstruktu-
ren des KiBiz müssen keine Plätze abgebaut

werden. Positive Konsequenz hieraus ist,
dass keine Arbeitsplätze verloren gehen. Das
Gegenteil ist der Fall: Durch das zunehmen-
de Angebot für Kinder unter drei Jahren wer-
den in den Tageseinrichtungen für Kinder
mehr Fachkräfte benötigt.

Betreuungsangebote für
Kinder unter drei Jahren

Den Themen Rechtsanspruch für Zweijähri -
ge ab 2010 und ein verlässlicher Betreuungs-
platz für jedes dritte Kind unter drei Jahren
ab 2013 wird sich das Jugendamt in oben
beschriebener konstruktiver Weise stellen
und sicher mit allen Beteiligten aus dem
Bereich der vorschulischen Erziehung kon -
s truktiv meistern.
Bereits im Jahr 2007 sind im Kreis Viersen
wieder mehr Kinder geboren worden und
auch der Trend geht zu mehr Geburten. Die-
se positive Entwicklung wird maßgeblich
vom Jugendamt durch die Schaffung von
guten und verlässlichen Betreuungsange-
boten in Tagespflege und Tageseinrichtun-
gen für Kinder begleitet und unterstützt.
Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für
Kinder unter drei Jahren kann zurzeit noch
nicht in vollem Umfang befriedigt werden.
Wenn für jedes dritte Kind unter drei Jah-
ren ab 2013 ein Platz zur Verfügung stehen
soll, müssen noch rund 700 Plätze für diese
Altersgruppe eingerichtet beziehungsweise
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Platzangebot im Kreisjugendamt Viersen mit der Einführung des KiBiz zum 1.08.2008

davon
Gruppen Plätze integrativ 1 2 3-5 6-14 25 35 45

Gemeinde
22 479 5 5 41 433 – – 384 95Brüggen

Gemeinde
20 436 5 5 38 381 12 – 324 112Grefrath

Stadt
55 1.197 20 15 51 1.131 – – 812 385Nettetal

Gemeinde
27 566 15 10 46 485 25 – 392 174 Nieder-

krüchten

Gemeinde
27,5 581 15 10 37 534 – 2 441 138Schwalmtal

Stadt
39,5 874 15 – 42 832 – – 549 325Tönisvorst

KJA Viersen
191 4133 75 45 255 3.796 37 2 2.902 1.229gesamt

Anzahl Alter Betreuungszeiten

Festgehalten und dokumentiert ist die ge-
samte Planung für das Kindergartenjahr
2008/2009 im Bedarfsplan der Kinderbe-
treuung 2008.
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umgewandelt werden, da bereits aktuell 300
Plätze zur Verfügung stehen.
Hinzu kommt das Investitionsprogramm des
Bundes zur Schaffung von zusätzlichen Plät-
zen für Kinder unter drei Jahren als ein wich-
tiger Baustein. Durch diese finanzielle För-
derung können gute Rahmenbedingungen
geschaffen werden.
Verschwiegen werden darf nicht, dass hier
eine inhaltliche Erweiterung der Arbeit von
Tageseinrichtungen für Kinder vollzogen

werden muss. Diese neue pädagogische Auf-
gabe für die Einrichtungen erzeugt große
Fortbildungs- und Beratungsaufgaben für
Fachkräfte, Träger und das Jugendamt.

Gesamtbewertung
Die hier dargestellte Planung und Umset-
zung des Kinderbildungsgesetzes beim Kreis
Viersen wurde durch die Eltern, die politi-
schen Entscheidungsträger, die Fachkräfte,
die Träger von Einrichtungen und die Ver-

treter der kreisangehörigen Städte und Ge-
meinden als sehr konstruktiv und positiv
bewertet. Viele Fragestellungen zum KiBiz
sind in der Umsetzungsphase noch zu be-
antworten oder zu klären. Der erste große
Schritt und Kraftakt ist aber am 1. August
2008 mit dem Inkrafttreten des Kinderbil-
dungsgeset zes vollzogen worden.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 11/November 2008  51.26.01.2
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1. Verbundgrund lagen 2009

Bedauerlicherweise soll sich auch das Ge-
meindefinanzierungsgesetz 2009 bei der
Gestaltung des Steuerverbundes auf die obli-
gatorischen Verbundgrundlagen beschrän-
ken. Damit wird die Nichtberücksichtigung
der fakultativen Verbundgrundlage des Vier-
Siebtel-Anteils an der Grunderwerbssteuer,
die bis zum GFG 2006 noch Gegenstand
des Steuerverbundes war, weitergeführt. In
Anbetracht der nach wie vor angespannten
Finanzsituation der kommunalen Haushalte
und der erheblich gestiegenen Steuerein-
nahmen des Landes sollte die Grunderwerbs -
teuer wieder wie bis zum Jahr 2006 mit vier
Siebteln ihres Aufkommens in die Bemes-
sungsgrundlage für den Steuerverbund ein -
bezogen werden. Dies wäre ein wichtiger
Beitrag des Landes zur langfristigen Ge-
sundung der kommunalen Haushalte. Wir
unterstützen die von der Landesregierung
betriebene notwendige Sanierung des Lan-
deshaushalts nachdrücklich. Die Konsolidie-
rung der öffentlichen Finanzen in Nordrhein-
Westfalen insgesamt kann jedoch nur mit
starken und handlungsfähigen Kommunen
gelingen.
Die negativen Auswirkungen der Nichtbe-
rücksichtigung der bis 2006 dem Steuer-
verbund zugrunde gelegten fakultativen
Verbundgrundlage (4/7-Anteil an der Grund-
erwerbsteuer) müssen vor dem Hintergrund
der zeitgleich den Kommunen abgeforder-
ten Konsolidierungsbeiträge gesehen wer-
den. Die Städte, Gemeinden und Kreise müs-
sen seit dem Haushaltsjahr 2007 im GFG,
im Landeshaushalt beziehungsweise im
Haushaltsbegleitgesetz kommunalbelasten-
de Änderungen in einer Größenordnung von
rund 350 Millionen Euro jährlich verkraf-
ten. Neben der Streichung der fakultativen

Verbundgrundlagen im Steuerverbund sind
hier eine Verdoppelung der Krankenhaus-
investitionsumlage, die Fortführung der Ab -
senkung der Sachkostenpauschale nach
§18b GTK und die Kürzung der Landeszu-
schüsse für die Weiterbildung zu nennen.

2. Verbundsatz und Betei -
ligung der Kommunen
an den Lasten der Deut-
schen Einheit

In der Begründung zum Gesetzentwurf wird
betont, dass die Gesamthöhe des Verbund-
satzes von 23 Prozent der Regelung des Vor -
jahres entspricht. Hierbei ist aber zu berück-
sichtigen, dass bei dem Verbundsatz von 23
Prozent laut Gesetzentwurf ein pauschalier-
ter Belastungsausgleich für die Beteiligung
der Kommunen an den Einheitslasten des
Landes enthalten ist.
Über die Höhe der zu berücksichtigenden
Ein heitslasten des Landes NRW und die
kommunale Beteiligung hieran finden zur-
zeit Gespräche zwischen Vertretern der Lan -
desregierung und der kommunalen Spit-
zenverbände statt. Mit dem GFG 2006 hat
das Land die bisherige Spitzabrechnung auf -
gegeben und die Abrechnung in den kom-
munalen Finanzausgleich integriert. Das Land
führt hierfür als Begründung an, dass wegen
der geänderten Abfinanzierung des Fonds
„Deutsche Einheit“ eine Vergleichsrechnung
zwischen altem und neuen Rechtssystem
kaum zu leisten sei (s. LT-Drs.14/7002, S. 48).
Dieser Schritt ist von den kommunalen Spit-
zenverbänden schon in den Beratungen zum
GFG 2006 deutlich kritisiert worden.
Im Ergebnis geht es der Landesregierung
da rum, den nordrhein-westfälischen Kom-
munen größere Finanzierungslasten aufzu-
bürden. Obwohl eine exakte Berechnung der

von der Landesregierung in Rede stehenden
Einheitslasten nach eigenem Bekunden nicht
möglich ist, sieht sie diese durch die ver-
bliebene Zahlungsverpflichtung im Länder-
finanzausgleich gleichwohl in „nicht mehr
ausreichender Höhe“ dargestellt (s. LT-Drs.
14/7002, S. 48). Dazu wird darauf verwie-
sen, dass NRW ohne die Einbeziehung der
neuen Länder in den Länderfinanzausgleich
1995 inzwischen wieder Empfängerland
geworden wäre, weshalb die hypothetisch
empfangenen Leistungen als Einheitslasten
zu werten und die Kommunen hieran zu be -
teiligen seien. Obschon die Zahllasten des
Landes im Länderfinanzausgleich abneh-
men und belastbare alternative Daten nicht
vorliegen, wird also ein höherer Finanzie-
rungsbeitrag von kommunaler Seite gefor-
dert. Dies wird von uns mit Entschiedenheit
zurückgewiesen und begegnet methodischer
und inhaltlicher Kritik:
Der kommunale Finanzausgleich hat in der
Vergangenheit erhebliche Einschnitte er-
fahren, obwohl der Großteil der nordrhein-
westfälischen Kommunen auf diese Zuwei-
sungen angewiesen ist, um die von ihnen
wahrzunehmenden Aufgaben im Interesse
der Bürger ordnungsgemäß zu erfüllen. Teil-
weise sind diese Kürzungen – wie beispiels-
weise die erheblichen Kürzungen bei den
Verbundgrundlagen im Jahr 2007 (s.o.) –
auch kommuniziert worden. Teilweise ver-
bergen sich die Kürzungen aber auch in ver-
meintlich technischen Veränderungen der
Finanzierungssystematik. Der vorgelegte
Entwurf enthält mit den in § 2 Abs. 1 Satz 2
und Abs. 5 GFG 2009 vorgesehenen Ergän-
zungen nicht nur erneut ein solches „Ein-
fallstor“, er verdeutlicht auch, welche er-
heblichen impliziten Kürzungen schon in
den Vorjahren vorgenommen worden sind.
Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 GFG 2009-Entwurf

Am 15.10.2008 hat der Ausschuss für Kommunalpolitik und Verwaltungsstrukturreform des Landtages NRW eine Anhörung zum
Regierungsentwurf für das GFG 2009 durchgeführt. Für diese Anhörung hat die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzen -
verbände die nachstehend abgedruckte Stellungnahme abgegeben:

Landtagsanhörung zum GFG 2009 –
Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der
kommunalen Spitzenverbände 
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enthält der Verbundsatz 1,17 Prozentpunkte
zur Abgeltung von Ausgleichsansprüchen
der Gemeinden und Gemeindeverbände aus
deren Beteiligung an den finanziellen Be-
lastungen der Landes. Diese Verrechnung
wurde erstmalig mit dem GFG 2006 vorge-
nommen. Schon im GFG 2006 hat der Ver-
bundsatz, das heißt der kommunale Anteil
an den Gemeinschaftssteuern, damit de fac -
to eine Kürzung um 1,17 Prozentpunkte er -
fahren. Die Ausführungen der Begründung
zum Verbundsatz 2009 auf Seite 54, wo-
nach dieser „unverändert bei 23 %“ bliebe,
sind damit irreführend. Tatsächlich nimmt
die Landesregierung eine deutliche Kürzung
der kommunalen Finanzausstattung vor und
liegt die Beteiligung der Kommunen an den
Gemeinschaftssteuern nur noch bei 21,83
Prozent. Damit wird ein Kernelement des
nordrhein-westfälischen kommunalen Fi-
nanzausgleichs aufgegeben: Seit 1986 betrug
der Verbundsatz unverändert 23 Prozent;
diese für die kommunale Finanzausstattung
ganz entscheidende Beteiligungsquote ist
aus gutem Grund seit über 20 Jahren nicht
angetastet worden.
Und selbst der verbleibende Anteil steht we -
gen der in §2 Abs. 5 GFG 2009-Entwurf vor -
gesehenen Abrechnungsverpflichtung in
Frage. Erhebliche weitere Kürzungen sind
vorprogrammiert, wenn die Abrechnung –
wie von der Landesregierung avisiert – auf
der Basis des Gutachtens von Professor Lenk
erfolgen soll:
Im GFG 2009-Entwurf entsprechen die ab-
zurechnenden 1,17 Prozentpunkte zurzeit
zirka 402 Millionen Euro (s. Anlage1 des GFG
2009-Entwurfs, LT-Drs. 14/7002, S. 29).
Die auf der Basis des Gutachtens von Prof.
Lenk ermittelte „Berechnung der finanziel-
len Belastungen des Landes Nordrhein-
Westfalen“ (s. Tabelle LT-Drs.14/7002, S. 53)
geht demgegenüber schon jetzt von einer
kommunalen Unterzahlung zu Lasten des
Landes in Höhe von zirka 153 bis 229 Mil -
lionen Euro aus. Auf dieser Basis würde
damit der Ausgleich in Höhe von 1,17
Prozentpunkten schon zu einem Großteil
„einkassiert“. Der zurzeit noch ausgewie-
sene Verbundsatz von 23 Prozent wäre da-
mit selbst pro forma nicht mehr zu halten.
Noch erheblichere Kürzungen stehen in
Rede, wenn es beispielsweise in Folge einer
wirtschaftlichen Abkühlung wegen der Fi-
nanzmarktkrise zu deutlichen Rückgängen
bei den Steuereinnahmen kommt. Während
die Entwicklung der Steuereinnahmen Ein-
fluss auf die Zahllasten im Länderfinanzaus-
gleich hat, welche noch bis 2005 Maßstab
für die Ermittlung des kommunalen Soli -
darbeitrags waren, soll der kommunale Bei-
trag an den Einheitslasten nunmehr auf der
Basis des so genannten Lenk-Gutachtens
„fix“ sein: Der kommunale Beitrag soll 45
Prozent von den Einheitslasten des Landes

betragen, welche sich aus zwei Komponen-
ten zusammensetzen sollen:

– erstens dem unstreitigen Betrag in Höhe
von 685 Millionen Euro für die Abfinan-
zierung des Fonds „Deutsche Einheit“ (§ 6
Abs. 5 GemFinRefG) und

– zweitens der – nicht nachvollziehbaren
und von den kommunalen Spitzenver-
bänden wiederholt bestrittenen – „fort-
dauernden Belastung des Landes nach
der Integration der neuen Länder in den
Länderfinanzausgleich“ in Höhe von 1,5
bis 1,8 Milliarden Euro.

Während die Zahllasten und damit bis 2005
auch der Solidarbeitrag der Kommunen von
der Steuerentwicklung abhängig waren, wes-
halb in Zeiten besserer Steuereinnahmen
tendenziell höhere Solidarbeiträge geschul-
tert wurden und werden konnten und um-
gekehrt, soll den nordrhein-westfälischen
Kom munen zukünftig ein fester Finanzie-
rungsbeitrag abverlangt werden. Das stößt
auf den entschiedenen Widerstand der kom -
munalen Spitzenverbände:

– Die Ergebnisse des Gutachtens sind aus
unserer Sicht keine geeignete Basis für
die Bestimmung des kommunalen Bei-
trags zu den einheitsbedingten Lasten
des Landes NRW. Neben methodischen
Bedenken halten wir schon die Auswei-
sung eines Fix-Betrages für nicht über-
zeugend. Selbst die von der Landesregie -
rung zur Begründung des Systemwechsels
angeführten „hypothetischen“ Leistun-
gen als vermeintliches „Empfängerland“
müssten von der Steuerentwicklung und
damit der Dotierung des Länderfinanz-
ausgleichs abhängig sein, was mit einem
Fix-Betrag nicht zu vereinbaren ist.

– In Zeiten schwacher Steuereinnahmen
wer den der Fix-Betrag und die jetzige Ab -
rechnungssystematik außerdem zu einer
Austrocknung des kommunalen Finanzaus-
gleichs führen. Da der Solidarbeitrag, den
die Kommunen über die erhöhte Ge wer -
besteuerumlage als erste Finanzierungs-
säule aufbringen, in diesen Zeiten abneh-
men wird, würde bei einer Abrechnung die
„zweite Finanzierungssäule“, also der kom-
munale Finanzausgleich, stär ker herange-
zogen werden. Weitere Kürzungen des Ver-
bundsatzes wären die Folge. Das würde
insbesondere die Kom munen treffen, die
wegen ihrer besonderen Bedarfe oder ihrer
geringen Finanzkraft in besonderem Maße
auf Zuweisungen angewiesen sind.

Auch bei Abwägung mit der Aufgaben -
erfüllung des Landes ist auf dieser Basis kei ne
ausreichende Dotierung des Finanzausgleichs
als für die Kommunen unverzichtbares Finan-
zierungsinstrument gewährleistet. Die kom-

munalen Spitzenverbände haben daher ein
finanzwissenschaftliches Gutachten in Auf-
trag gegeben, welches sich mit den aufge-
worfenen Fragen befassen wird. Außerdem
befinden sie sich in intensiven Gesprächen
mit Vertretern der Landesregierung über die
Bemessung der Einheitslasten und die Betei-
ligung der Kommunen hieran.
Vor diesem Hintergrund bitten wir die Mit-
glieder des Landtags, von gesetzlichen Re-
gelungen abzusehen, die diese Gespräche
belasten werden und einseitige Festlegun-
gen enthalten. Dies betrifft die Ergänzungen
in § 2 Abs. 1 S. 2 und Abs. 5 GFG 2009-
Entwurf. Neben der Kürzung des Verbund-
satzes und der Abrechnungsverpflichtung,
die wir aus den aufgezeigten Gründen in der
vorgesehenen Form grundsätzlich ableh-
nen, begegnen auch die Einzelheiten des
vorgesehenen Abrechnungsverfahrens der
Kritik. So widerspricht die in Absatz 5 vorge-
sehene Beteiligung in der Höhe des Anteils
der Kommunen am Gesamtsteueraufkom-
men den Aussagen des Verfassungsgerichts-
hofs Nordrhein-Westfalen in seinem Urteil
vom 11.12.2007. Während der Gesetzent-
wurf auf eine Beteiligungsquote in Höhe von
45,1 Prozent hinausliefe (LT-Drs. 14/7002,
S. 52), spricht der Verfassungsgerichtshof
in seinem Tenor von einer kommunalen Be-
teiligung in Höhe von „rund 40 v. H.“. 

3. Bereinigte Finanzaus-
gleichsmasse 2009

Die seit 1999 als so genannter Haushaltskon -
solidierungsbeitrag der Kommunen ausge-
wiesene Befrachtung des Steuerverbundes
in Höhe von 166,2 Millionen Euro lehnen
wir ab. Die Haushaltskonsolidierung muss
jede Ebene für sich betreiben. Die kommu-
nale Finanzsituation ermöglicht es den Kom -
munen nicht, einen Konsolidierungsbeitrag
zugunsten des Landeshaushalts zu erbrin-
gen. Dies zeigt sich schon an der nach wie
vor sehr hohen Zahl der Kommunen in der
so genannten dauerhaften vorläufigen Haus-
haltsführung. Aktuelle Haushaltsumfragen
der kommunalen Spitzenverbände zeigen,
dass nur ein geringer Teil der Städte und Ge -
meinden im Land Nordrhein-Westfalen ei-
nen strukturellen Haushaltsausgleich erreicht.
Auch die Verbesserung bei der Anzahl der
Kommunen mit Haushaltssicherungskonzept
beziehungsweise in der vorläufigen Haus-
haltsführung kann nicht als Beleg für eine Ge-
sundung der Kommunalfinanzen ver standen
werden. Die Haushaltsumfragen der kommu-
nalen Spitzenverbände belegen, dass die aller-
meisten Städte, Gemeinden und Kreise, die
die Haushaltssicherung verlassen, dies nur
schaffen, indem sie nach Um stellung auf das
Neue Kommunale Finanzmanagement die
Ausgleichsrücklage in Anspruch nehmen. Da-
nach gilt der Haushalt zwar als ausgeglichen.
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Der Haushaltsausgleich ist aber gleichwohl
nur möglich durch Verzehr von Eigenkapital.

4. Aufteilung und Verteilung
der Finanzausgleichsmasse
im Steuerverbund 2009

Die in dem Gesetzentwurf vorgesehene Ver-
teilung und Aufteilung der Finanzausgleichs-

masse bleibt gegenüber dem Vorjahr un-
verändert. Dies ist vor dem Hintergrund der
laufenden Diskussion der Ergebnisse des
Gutachtens zur Weiterentwicklung des Kom-
munalen Finanzausgleichs in Nordrhein-
Westfalen auch nachvollziehbar. Die Wei -
terentwicklung des Finanzausgleichs auf
Grundlage der Gutachtenergebnisse bzw.
der sich anschließenden Diskussion soll den

Finanzausgleich für die nächsten zehn Jah-
re ertüchtigen. Insofern ist eine detaillierte
und gründliche Diskussion der Gutachten-
ergebnisse angezeigt.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 11/November 2008  20.30.00
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Von Seiten des Bundes seien bis jetzt nur
Vorschläge unterbreitet worden, die

Kommunen und Sozialversicherungsträger
außen vor ließen. Duppré: „Man kann die
Rechnung aber nicht ohne die Kommunen
machen. Nur durch eine Einbeziehung in die
Gesamtkonzeption der Verschuldungsbe-
grenzung wären wir in Zukunft geschützt
vor einem Wegdrücken von Lasten der Län -
der auf die kommunale Ebene. Denn was
machen die Länder, wenn sie weniger Ver-
schuldungsmöglichkeiten haben? Sie müs-
sen ihre Ausgaben senken. Gelingt dies aber
nicht, bliebe als Ventil nur der Rückgriff auf
die kommunale Finanzausstattung.“
Es dürfe aber nicht dazu kommen, dass die
Länder ihre Kommunen durch Kürzungen
des kommunalen Finanzausgleichs in die Ver-
schuldung treiben, mahnte Duppré. „Dem
kann man nicht mit dem Bundesfinanzmi-
nisterium entgegnen, dass die bereits beste-
henden kommunalen Verschuldungsregeln
ausreichen. Der Aufwuchs der Kassenkredite
auf über 28 Milliarden Euro ist ein eindrucks-

voller Beleg dafür, dass das bestehende Sys-
tem die Kommunen gerade nicht ausrei-
chend schützt.“ Neben den Sozialversiche-
rungen trügen insbesondere die Kommunen
die erheblichen Kosten für nicht von ihnen
steuerbare Sozialleistungen beispielsweise
für Behinderte, Alte und Pflegebedürftige
sowie für die Infrastruktur.
Zudem sprach sich Duppré dafür aus, hin-
sichtlich der kommunalen Pflichtaufgaben
zu einer deutlichen Deregulierung bezie-
hungsweise gesetzlichen Standardabsen-
kung zu gelangen, um damit zusätzlich die
Spielräume zur Ausgabenbeschränkung
auf kommunaler Ebene zu stärken. „Eben-
so muss der Anteil der Kommunen am Ge-
samtsteueraufkommen, der im Vergleich
zu den kommunalen Gesamtausgaben an
den Ausgaben des öffentlichen Gesamt-
haushalts weit unterproportional ist, erhöht
werden.“
Schließlich äußerte sich der Verbandspräsi-
dent zur Frage der Verankerung von Bund-
Länder-Kooperationen im Grundgesetz und

sprach sich grundsätzlich für eine Beibehal-
tung der strikten Trennung der Verwaltun-
gen von Bund und Ländern aus. „Es ist ge-
rade einmal zwei Jahre her, dass die
Föderalismusreform I, die unter dem Ziel
einer stärkeren Verantwortungsklarheit von
Bund, Ländern und Kommunen stand, in
Kraft getreten ist. Damit ist das Aufgaben-
übertragungsverbot des Bundes auf die
Kommu nen verbunden gewesen, für das wir
uns be son ders eingesetzt haben. Diesen Er-
folg gilt es für die Zukunft zu sichern und
nicht durch unklare Kooperationen zu
unterlaufen.“ Sein Eindruck sei aber, dass die
Länder inzwischen erkannt hätten, dass hier
Fundamentales für die Architektur des
Bundesstaates auf dem Spiele stehe und
weitreichende Koo pe ra ti onen im Verwal-
tungsbereich skeptisch betrachten, so
Duppré abschließend.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 11/November 2008  10.10.03

Der Deutsche Landkreistag (DLT) hat auf seiner Jahrestagung am 17.09.2008 im sächsischen Radebeul im Landkreis Meißen die For-
derung bekräftigt, dass Städte, Landkreise und Gemeinden in die Regelung zur Schuldengrenze im Rahmen der Föderalismusreform
II einbezogen werden müssen. „Nur so sind sie in Zukunft vor einem Wegdrücken von Lasten der Länder auf die kommunale Ebene
geschützt. Der kommunale Finanzausgleich darf nicht zur Reservekasse der Länder werden“, so DLT-Präsident Landrat Hans Jörg
Duppré (Südwestpfalz). Würden die Kommunen nicht in die Verschuldungsbegrenzungsregelung einbezogen, bestünde für die Länder
ein ständiger Anreiz, bei der Gefahr unausgeglichener Haushalte in die kommunale Finanzausstattung einzugreifen.

Föderalismus-Reform II – Kommunen
dürfen nicht zur Reservekasse der
Länder werden! 

se zu Bonn bildet und der links- und rechts-
rheinisch sehr unterschiedliche Zeitungs-
landschaften hat und auch deswegen eine
etwas gespaltene Identität. Kreise sind für
mich vor allen Dingen ein Instrument, um
die verschiedenen Kommunen und ihre
Stärken und Schwächen auszugleichen und

EILDIENST: Was halten Sie eigentlich von
den Kreisen? Welche Bedeutung haben
Kreise für Sie?

Becker: Ich selbst komme ja aus dem Rhein-
Sieg-Kreis – einem Kreis, der in Folge der
kommunalen Gebietsreform eine Halskrau-

letztlich für diese Kommunen Dienstleistun-
gen anzubieten, die die Kommunen allei-
ne nicht anbieten können.

Die Landesregierung hat einige Reformen
auf den Weg gebracht, die auch und vor
allem die Kreise betroffen haben und wei -

Das Porträt: Horst Becker,
Kommunalpolitischer Sprecher der
Grünen-Fraktion in Nordrhein-Westfalen

Horst Becker plädiert für Reformen mit Augenmaß und warnt vor Veränderungen der reinen Veränderung willen. Dies gelte auch und
vor allem bei den Verwaltungsstrukturen in Nordrhein-Westfalen, betonte er im Gespräch mit LKT-Pressereferent Boris Zaffarana.
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terhin betreffen. Wie positionieren Sie sich
heute zu den Reformen, nachdem Sie ja
zunächst erhebliche Vorbehalte hatten?

Beispielsweise bei der Frage, was die Größe
Großer kreisangehöriger Gemeinden an-
geht, bin ich weiterhin der Meinung, dass
die Landesregierung eine falsche Entschei-
dung getroffen hat. Auch bei den Jugend-
ämtern hat man einen falschen Weg ge-
wählt. Es wäre ein kommunaler Ausgleich
zwischen den selbstständigen Jugendämtern
nötig gewesen. Die Jugendämter dürfen
nicht zur individuellen Sparbüchse werden
für Kommunen, die zufälligerweise weni-
ger Heimunterbringung haben als andere.

Die Reformen insbesondere in der Versor-
gungs- und Umweltverwaltung sind von
den Kreisen ja durchweg gut bewältigt wor-
den – und dies trotz mancher Schwierig-
keiten, zum Beispiel beim Personalüber-
gang, beim Belastungsausgleich oder bei
der EDV. Wurden da bei der Planung durch
das Land Fehler gemacht, die in der Zukunft
verhindert werden könnten? 

Eins vorweg: Es ist ja wohl kein Zufall, dass
es kommunale Klagen wegen der Verlet-
zung des Konnexitätsprinzips gibt. Bei der
Versorgungsverwaltung ist es nach meiner
Auffassung so, dass das Land bei der schon
versucht hat, Personal zu delegieren, was
es selber nicht mehr braucht und nicht das
Personal zur Verfügung zur stellen, das für
die Aufgabenbewältigung eigentlich zwin-
gend erforderlich gewesen wäre. Der ex-
tremste Fall, der mir bekannt geworden ist,
ist der Versuch des Landes gewesen, aus
einer Klinik Klinikfachkräfte in ein Versor-
gungsamt zu delegieren. Was die Umwelt-
verwaltung angeht, bin ich nach wie vor der
abweichenden Auffassung zu vielen Krei -
sen, dass Teile dessen, was delegiert worden
ist, besser bei den Bezirksregierungen ge-
blieben wäre, weil wir der Meinung sind, dass
eine einheitliche Aufgabenerledigung ge-
rade beim Umweltrecht es schwer macht,
vor Ort eine Entscheidung zu treffen, wenn
gleichzeitig der Druck der Wirtschaft da ist.
Aber auch da ist es so, dass nicht ausrei-
chend Personal für die notwendigen Auf-
gaben bereitgestellt worden ist. Insofern sind
in beiden Bereichen immense Fehler vom
Land gemacht worden.

Was sind denn aus Ihrer Sicht die nächsten
prioritären Handlungsbedarfe zur Moderni -
sierung der Verwaltungsstrukturen in NRW?

Ich persönlich glaube, dass das Land erstens
den Gebietskörperschaften mehr Möglich-
keiten geben muss, interkommunal zusam-
men zu arbeiten und Aufgaben zusammen
zu lösen. Zweitens wird man beim Dienst-

recht sehen müssen, ob sich der TVÖD so
entwickelt, wie man sich das erhofft. Und
drittens wird man sehen müssen, wie man
mit Kommunen umgeht, die sich im Haus-
haltssicherungskonzept befinden und ver-
suchen, da noch aus eigener Kraft heraus
zu kommen. Hier wird man sich Gedanken
machen müssen, wie man die Schulden, die
ja hier meist über Kassenkredite laufen, in
normale lang laufende Kredite umwandelt.
Ich glaube, dass es alles in allem nötig sein
wird, auch mal wieder ein bisschen Ruhe in
die kommunale Landschaft kommen zu las -
sen, anstatt jede Woche eine neue „Reform“
anzukündigen.

Wie könnte oder besser sollte denn künftig
die Aufgabenverteilung zwischen Kreisen
und kreisangehörigen Gemeinden ausge-
stattet werden? Soll das freie Spiel der
Kräfte gelten im Rahmen des gestuften Auf-
gabenmodells? Oder gebieten die neuen
Entwicklungen beim demographischen
Wandel und beim Zwang zur wirtschaftli -
chen Aufgabenerfüllung neue Überlegun-
gen?

Nach all den so genannten Reformen, die
ich in den letzten Jahren erlebt habe, bin
ich davon überzeugt, dass zunehmend ein
Punkt erreicht ist, an dem das Personal tief
verunsichert reagiert und man keinen wirk-
lichen Nutzen generiert, sondern im Gegen-
teil zusätzlichen Schaden anrichtet. Ich bin
daher der Auffassung, dass im Verhältnis von
Kreisen und kreisfreiem Raum keine Verän-
derungen stattfinden sollen, sondern dass
man eher schauen sollte, dass man sich zu-
sammen sinnvoll aufstellt. Meine Kritik gilt
im Kern auch für die Ebene der Bezirksregie-
rungen und Landschaftsverbände. Ich glau-
be, dass Reformen in Zukunft nur mit dem

Personal gemacht werden können. Durch
die Verunsicherung entsteht auch ein nicht
unerheblicher volkswirtschaftlicher Schaden.

Also sollte es aus Sicht Ihrer Fraktion künf-
tig auch nicht drei Regionalpräsidien an-
stelle von fünf Bezirksregierungen und zwei
Landschaftsverbänden geben?

Über die Jahre hinweg habe ich eine immer
größere Skepsis bekommen bezüglich einer
Zusammenfassung eines höheren Kommu-
nalverbandes und der Bezirksregierung. Ich
glaube, dass es falsch wäre, diese zusam -
menzulegen. Und die Reduzierung der Be-
zirksregierungen auf drei ist meiner Ein-
schätzung nach in Westfalen ohnehin nicht
durchsetzbar.

Wie ist Ihr Standpunkt zur Verortung des
Einheitlichen Ansprechpartners nach der
EU-Dienstleistungsrichtlinie?

Ich bin nicht für Modelle, die es ja auch gibt,
dass dies die Wirtschaft übernimmt. Sondern
ich bin ausdrücklich der Meinung, dass das
eine kommunale Angelegenheit ist und in-
sofern zu den Kreisen und kreisfreien Städ-
ten gehört.

Reden wir einmal über Geld: Das ifo-Insti-
tut hat bekanntlich eine Analyse zum Kom-
munalen Finanzausgleich in Nordrhein-
Westfalen erarbeitet. Wie bewerten Sie
dieses Gutachten?

Es wird ja jetzt zunächst eine Expertenkom-
mission eingesetzt. Und Ergebnisse wird es
wohl erst nach der Kommunalwahl 2009 ge-
ben, sodass das Gutachten frühestens Aus-
wirkungen haben wird auf das GFG 2010.
Vieles von dem, was der ländliche Raum er -
wartet hat, ist im ifo-Gutachten nicht drin.
Wenig Neues kommt vor, vieles wird fort-
geschrieben. Das Ganze wird zu einer gro-
ßen Auseinandersetzung zwischen mögli -
chen Gewinnern und Verlieren führen.

Nach den Vorstellungen des Gutachters sol-
len einige Berechnungsgrundlagen modifi-
ziert oder gar völlig verändert werden. Im
Großen und Ganzen stünden die Kommu-
nen aber – wenn man das einmal so salopp
zusammenfassen möchte – finanziell gut
da und es müsse kaum etwas Gravierendes
verändert werden. Das sehen die Kreise et-
was anders. Sie auch?

Ich sehe die Probleme der Kreise. Ich teile die
Sichtweise der Kreise auch in der Beschrei-
bung der Probleme. Aber am Ende werden
wir eine wie auch immer geartete Masse zu
verteilen haben. Und insofern würde ich
mich jetzt heute ungern festlegen, zu wes -
sen Gunsten das alles ausgehen muss. Ich
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fände es im Übrigen auch falsch, wenn sich
die kommunale Familie untereinander strei -
tet, während das Land gleichzeitig in den letz-
ten drei Jahren doch strukturell ganz erheb-
liche Mehrbelastungen auf die Kommu nen
umgelegt hat – sei es bei der Krankenhaus-
finanzierung, sei es bei der Grunderwerb-
steuer, sei es beim Wohngeld und vieles
mehr. Ich würde der kommunalen Familie
insgesamt daher dringend raten, nicht aus
den Augen zu verlieren, dass sie sich in einer
großen Auseinandersetzung mit der Lan-
desregierung um eine vernünftige Ausstat-
tung der kommunalen Familie befindet.

Wie steht Ihre Fraktion gerade in diesem
Zusammenhang zur Notwendigkeit eines
Flächenansatzes, den alle anderen Flächen-
länder bei der Berechnung des Finanzaus-
gleichs berücksichtigen, auch für NRW?

Ich kann diesen Ansatz der Kreise durchaus
verstehen. Ich bin auch nicht per se da -
gegen. Aber dann wird man ihn wahr-
scheinlich auf der anderen Seite mit einem
stärkeren Demografiefaktor mindestens ein-
hergehen lassen müssen, der dann sowohl
die großen Städte im Ruhrgebiet als auch
einige Kreise besser stellen würde. Nur: All
das gehört in ein Gesamtpaket. Und da sind
wir noch nicht am Ende der Abwägung,
son dern erst am Anfang.

Um viel Geld geht es auch bei der kommu-
nalen Beteiligung an den finanziellen Lasten
des Landes infolge der Deutschen Einheit.
Das so genannte Lenk-Gutachten konsta-
tiert, die Kommunen hätten sich zu wenig
finanziell beteiligt. Es steht damit im krassen
Widerspruch zum Urteil des Verfassungs-
gerichtshofs, das eine Rückzahlung zu viel
gezahlter Gelder vorgeschrieben hat. Das
passt nicht wirklich zusammen, oder?

Ich teile Ihre Ansicht vollkommen. Wir sind
der Auffassung, dass das Gerichtsurteil
längst hätte komplett umgesetzt werden
müssen.

Die Hauptkritik am Lenk-Gutachten ist, dass
dort mit hypothetischen Berechnungen
und fiktiven, nicht belastbaren Annahmen
und Szenarien gearbeitet wird. Einem –
das Land und die Kommunen bindenden –
Gerichtsurteil steht also ein Gutachten mit
exakt den gewünschten Ergebnissen des
Auftraggebers entgegen.

Richtig, der Gutachter des Landes macht da
fiktiv entgangene Einnahmen aus dem Län -
derfinanzausgleich geltend, übrigens genau
wie das Land vor dem Gericht, womit es be-
kanntlich scheiterte. Auch eine Rückzahlung
an Berechnungsmodalitäten zu orientieren,
die mit der Erhebung nichts zu tun haben,

erscheint mir reine Willkür zu sein. Man kann
über Schlüssel immer streiten, auch zwischen
Stadt und Land. Aber man kann meiner Auf-
fassung nach nicht einen anderen Rückzah-
lungsschlüssel wählen, als man vorher als Er-
hebungsschlüssel gewählt hat. So wie ich
das einschätze, wird man die kommunalen
Spitzenverbände versuchen zu locken und
sagen: Kommt uns entgegen bei der Beurtei-
lung für die Zukunft. Und dann fordern wir
von den 650 Millionen nichts zurück, die wir
euch schon mal als Abschlag gegeben ha-
ben. Ich bin gespannt, wie klar da die kom-
munalen Spitzenverbände aufgestellt sind
und ob sie in einem halben Jahr noch genau-
so klar sind wie jetzt.

Gerade für Sie als Kommunalpolitischen
Sprecher und kooptiertes Vorstandsmitglieds
des Landkreistages Nordrhein-Westfalen
könnte dieses Gutachten zum Spagat wer-
den. Schlagen da zwei Herzen in Ihrer Brust?
Das des Landespolitikers auf der einen und
das des Kommunalpolitikers auf der ande-
ren Seite? 

Es ist durchaus ein Spannungsfeld. Es kann
schließlich jeder Euro nur einmal verteilt
werden. Und so gibt es auch bei uns immer
wieder Diskussionen darüber, für welche
Bereiche mehr oder eben weniger Geld aus-
gegeben werden soll. Ich kann aber mit ei-
nem gewissen Stolz sagen, dass wir Grüne
immer Vorschläge gemacht haben, die unter
dem Strich nicht mehr Ausgaben bedeutet
hätten als die Vorschläge der Landesregie-
rung, wir aber trotzdem die Kommunen bes -
ser gestellt hätten. Das ist belegbar. Meiner

Meinung nach haben die Grünen – und da
bin ich auch sehr froh drüber – eine sehr
kommunalfreundliche Haltung.

Bereuen Sie eigentlich bei der Fülle Ihrer
Aufgaben und all der Unwägbarkeiten im
Alltagsgeschäft manchmal, Berufspolitiker
geworden zu sein?

Nein. Ich habe mir das immer gewünscht
und ja auch schon einmal fünf Jahre vorher
erfolglos dafür kandidiert, in den Landtag
zu kommen. Es ist zwar ein enormer Stress
in einer Fraktion, die gerade einmal elf Mit-
glieder hat und damit alle Arbeitsfelder ab-
decken muss. Aber es ist eine spannende
Aufgabe mit ganz vielen interessanten Situ -
 ationen und Gesprächen. Ich kann mir be-
deutend uninteressantere Berufe vorstellen.

Wie geht denn Ihr privates Umfeld mit Ihren
– geschätzten – 16-Stunden-Tagen um? Teilt
sie ihre Euphorie?

Sehr verständnisvoll. Aber es ist immer dann
kritisch, wenn auch die Wochenenden kom -
plett beansprucht werden. Dann geht es an
die Grenze des Zumutbaren. Dann sage ich
mir auch: Jetzt muss wieder ein Wochenende
kommen, an dem es halbwegs normal läuft.

Was machen Sie zum Ausgleich einer har-
ten Arbeitswoche? Bleibt Ihnen überhaupt
Zeit für irgendwelche Hobbys?

Inzwischen kaum. Aber ich schaue mit Lei-
denschaft Fußball. Ich bin Fan des 1. FC
Köln. Außerdem fahre ich gerne Fahrrad,
gehe gerne schwimmen und in die Sauna.
Zu letzterem komme ich aber momentan
viel zu selten.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 11/November 2008  10.11.04
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Zur Person:
Horst Becker wurde am 22. Mai 1956 in Köln geboren und ist ledig. Er machte zunächst
eine Ausbildung zum Speditionskaufmann. Von 1977 bis 1981 besuchte er die Fach-
oberschule Wirtschaft und errang dort 1982 die Fachhochschulreife. Von 1982 bis 1992
studierte er Wirtschaftswissenschaft an der Universität Wuppertal.
Von 1987 bis 1989 war Becker Geschäftsführer der Ratsfraktion Troisdorf der Grünen, von
1992 bis 1994 Geschäftsführer der „GRÜN-Alternative in den Räten“ (GAR). Zwischen
1994 und 1999 engagierte er sich als Geschäftsführer der Kreistagsfraktion Rhein-Sieg
der Grünen. Anschließend war er fünf Jahre lang bei der Rheinland-Verlags- und Betriebs-
gesellschaft (RVBG) tätig und ist seit 2004 Angestellter beim Landschaftsverband Rhein-
land, zurzeit beurlaubt.
Mitglied der Grünen wurde er 1982. Von 1982 bis 1984 war Becker stellv. Vorsitzender im
Ortsverband Lohmar, von November 1998 bis September 2006 Vorsitzender des Kreisver-
bandes Rhein-Sieg. Von 2000 bis 2002 war er Beisitzer im Vorstand des Bezirks Mittel -
rhein seiner Partei, seit 2002 ist er der Vorsitzende. Seit 1984 ist er Mitglied im Rat der
Stadt Lohmar, seit 1989 im Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises und seit 2001 im Regionalrat
Köln. In allen Vertretungen ist er jeweils Vorsitzender seiner Fraktion. Zudem ist er Mitglied
im Präsidium des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen, der Gewerkschaft
ver.di, bei ADFC, VCD, im Verwaltungsrat und Hauptausschuss der Kreissparkasse Köln
sowie im Verwaltungsrat der Wohnungsbauförderungsanstalt des Landes NRW (WFA).
Abgeordneter des Landtags Nordrhein-Westfalen ist Becker seit dem 8. Juni 2005.
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Diese Erkenntnis teilt auch die Kindesmut-
ter Anja Hoffmann, die froh ist, die Unter-
stützung des Kreises Kleve und der AWO
angenommen zu haben. Sie machte deut-

lich, dass es für sie eine große Entlastung
gewesen sei, sofort nach der Entlassung aus
dem Krankenhaus eine Unterstützung durch
das Angebot des Kreises Kleve zu erhalten.
Sie möchte Eltern Mut machen, sich bei Er-
ziehungsüberlastung an das Kreisjugend-
amt zu wenden.

Das Kreisjugendamt, das Kreisgesund-
heitsamt, die Schwangerschaftskonflikt-

beratung der AWO, die Familienhelferinnen
der AWO, Krankenhäuser und Ärzte im Kreis
Kleve können im Rahmen des Projektes er-
reichen, dass bei Kindeswohlgefährdungen
nicht nur am Tag der Meldung einer Krisen-
situation ein Besuch bei den Eltern erfolgt,
sondern dass auch am selben Tag eine flan-
kierende Familienhilfe eingesetzt wird.
Anlässlich der Unterzeichnung des Koope-
rationsvertrages zwischen dem Kreis Kleve
und der Arbeiterwohlfahrt kamen die Teil-
nehmer am Projekt AHOI zusammen. Land-
rat Wolfgang Spreen machte sich vor Ort
ein Bild von der erfolgreichen Arbeit zur
Unterstützung der jungen Familien. Beein-
druckend war insbesondere der Bericht einer
Familie, die die unkomplizierte Familienhil-
fe von AHOI bereits in Anspruch genom-
men hat.
Landrat Spreen äußerte sich zufrieden über
die schnelle Unterstützung der Familie. „Der
Kreis Kleve hat als Jugendhilfeträger in den
letzten Jahren intensiv den Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen ausgebaut. Es ist die
wichtigste Aufgabe des Kreisjugendamtes
den Schutz und die Unversehrtheit von Kin -
dern zu sichern. Dabei geht es nicht nur
darum, Fehlentwicklungen in Familien zu
erkennen, sondern es muss auch unmittel-
bar gehandelt werden. Mit AHOI entwi-
ckeln wir unser Unterstützungsangebot für
Familien in teilweise schwierigen Lebenssi-
tuationen weiter voran. Wir nehmen Ge-
fahrensituationen nicht nur wahr, sondern
wir handeln auch sofort.“

Für einen wirksamen Schutz der Kinder bittet
das Kreisjugendamt auch um die Unter-
stützung von Ärzten oder auch Nachbarn.
Alle, die mitbekommen, dass eine Familie

mit kleinen Kindern Hilfe braucht, sollten
sich direkt an das Jugendamt wenden.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 11/November 2008  51.25.01

Das Jugendamt des Kreises Kleve hat seit Jahren ein gut funktionierendes Frühwarnsystem, wenn für Kinder und Jugendliche eine
Gefährdung in der Familie besteht. Auf eine Ausschreibung des Landes NRW hat sich der Kreis Kleve in Kooperation mit der Arbeiter-
wohlfahrt (AWO) beworben und nun für das Projekt AHOI (Ambulante Hilfe-Offene Intervention) eine Förderungszusage erhalten.
Das Projekt dient dem Ausbau des Frühwarnsystems. Ziel ist es, vor allem überforderte Familien mit kleinen Kindern frühzeitig zu
unterstützen und ihnen eine pädagogische Fachkraft zur Seite zu stellen, damit es erst gar nicht zu einer Gefährdung von Kindern
kommen kann.

Medien-Spektrum:
Aktuelle Pressemitteilungen

Offener Brief an Arbeits-
agentur: Bund und BA ver-
hindern wirksame Förderung
von Langzeitarbeitslosen

Presseerklärung vom 1. Oktober 2008 

Die Kreise in Nordrhein-Westfalen sind em-
pört über ein Schreiben der Regionaldirek-

tion NRW der Bundesagentur für Arbeit
(BA): Die NRW-Regionaldirektion lastet da-
rin die mangelnde Nutzung von Eingliede-
rungsmitteln für Langzeitarbeitslose den
Jobcentern vor Ort an. Dass die Mittel nicht
ausgeschöpft werden, hat jedoch wenig mit
der Effektivität der Arbeit vor Ort zu tun,
sondern ist auf das Verbot von flexiblen För-

derinstrumenten durch das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales (BMAS) und
die BA zurückzuführen.
Der Landkreistag Nordrhein-Westfalen (LKT
NRW) hat sich deshalb in diesen Tagen mit
einem Offenen Brief an die Leiterin der Behör-
de, Christiane Schönefeld, gewandt. Haupt-
geschäftsführer Dr. Martin Klein:„Wir möch -

Freuten sich über den neuen Baustein: (v. lks. n. r. sitzend) Viktor Kämmerer, Geschäfts-
führer der AWO, Bettina Trenckmann, Vorsitzende der AWO, Wolfgang Spreen, Landrat
des Kreises Kleve, Frank Unruh, Kreisjugendamtsleiter; (v. lks. n. r. stehend) Ursula De-
ckers, Leiterin der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle, Anja Hoffmann als Mutter,
Lydia Schaap, Koordinatorin des Fachbereiches Ambulante Hilfen zur Erziehung, und An-
drea Hermanns, Leiterin des Frauenhauses.

Im Fokus: Kreis Kleve – Neuer Baustein für
Frühwarn system zur Unterstützung von Fami-
lien mit kleinen Kindern in Gefahrensituationen
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Kommunalverfassungs -
beschwerden gegen Verwal-
tungsreformen eingereicht:
Finanzielle Auswirkungen
auf dem Prüfstand

Presseerklärung vom 21. Oktober 2008 

Stellvertretend für alle 31 Kreise in Nord -
rhein-Westfalen haben die Kreise Düren,
Recklinghausen und Wesel heute Kommu-
nalverfassungsbeschwerde beim Verfas-
sungsgerichtshof NRW erhoben. Als Anwalt
steht ihnen der renommierte Staatsrechtler
Prof. Dr. Wolfram Höfling, Universität zu
Köln, zur Seite. Das höchste Gericht des Lan-
des muss nun überprüfen, ob das Land bei
der zum 1. Januar dieses Jahres erfolgten
Kommunalisierung der Versorgungs- und
der Umweltverwaltung die Kostenfolgen
aus verfassungsrechtlicher Sicht zutreffend
ermittelt und den Kreisen einen finanziellen

Ausgleich gewährt, der den tatsächlichen
Kosten entspricht, die mit der Übernahme
der neuen Aufgaben entstanden sind und
weiterhin entstehen.
Nach Auffassung der Kreise ist das nicht der
Fall. Zwar schreibe das so genannte Konne-
xitätsprinzip vor, dass die Kommunen die
Kosten für die ihnen neu übertragenen Auf-
gaben erstattet bekommen („Wer bestellt,
bezahlt.“); ob das Land diese verfassungs-
rechtliche Verpflichtung angemessen er-
füllt, sollen nun die Verfassungsrichter klä-
ren. Dr. Martin Klein, Hauptgeschäftsführer
des Landkreistags Nordrhein-Westfalen
(LKT NRW), nennt als Beispiel den Perso-
nalübergang: „Mit dem vom Land zur Ver-
fügung gestellten beziehungsweise im Fall
beamteter Bediensteter übernommenen Per-
sonal können die neuen Aufgaben in einer
Reihe von Kreisen nicht erledigt werden.
Viele Kreise greifen deshalb auf eigenes Per-
sonal zurück, um die Aufgaben im Sinne der

Bürgerinnen und Bürger sachgerecht wahr-
nehmen zu können. Diese zusätzlichen Kos -
ten werden aber vom Land nicht erstattet.“
Die orts- und bürgernahe Zielrichtung der
Reformen, mit denen die Aufgaben der
Versorgungs- und Umweltverwaltung vom
Land auf die Kreise und kreisfreien Städte
übertragen worden sind, steht als solche
nicht auf dem Prüfstand. „Sie war und ist
richtig und wird von uns durchweg positiv
bewertet“, bekräftigt Klein. „Wenn aber
künftig erneut Kommunalisierungen anste-
hen, muss sichergestellt sein, dass die Krei-
se nicht die Zeche zahlen. Dieser erste gro-
ße Anwendungsfall des seit 2004 in der
Landesverfassung verankerten Konnexi-
tätsprinzips hat schließlich Signalwirkung.
Er muss fair in die Praxis umgesetzt wer-
den. Es geht uns also nicht ausschließlich
um den finanziellen Aspekt, sondern auch
um Rechtssicherheit bei der Anwendung
neuer Vorschriften.“

380

Medien-Spektrum: Aktuelle PressemitteilungenMedien-Spektrum: Aktuelle Pressemitteilungen

Hartz-IV-Organisation:
Vom Bund vorgeschlagene
„Arbeitszentren“ lösen
Probleme nicht

Presseerklärung vom 15. Oktober 2008

Der Vorstand des Landkreistags Nordrhein-
Westfalen (LKT NRW) hat bei seiner gestri-
gen Sitzung die vom Bundesarbeitsminis -
terium geplanten „Zentren für Arbeit und
Grundsicherung“ (ZAG) als überarbei-
tungsbedürftig kritisiert. Als Nachfolgemo-
dell der so genannten ARGEn – den vom
Bundesverfassungsgericht gestoppten Ar-
beitsgemeinschaften aus Kommunen und
regionalen Arbeitsagenturen – eigneten sie
sich nicht. „Das, was Berlin in den Gesetz-
entwurf geschrieben hat, ist nicht kompati-
bel mit der kommunalen Selbstverwaltung.
In den Zentren hätten die kommunalen Ver-
treter faktisch kaum Gestaltungsspielräume
oder Mitspracherechte, insbesondere im
Hinblick auf die regionalen Arbeitsmarktak-
tivitäten. Dezentrale Strukturen sehen an-

ders aus“, kritisierte Präsident Thomas
Kubendorff, Landrat des Kreises Steinfurt.
Der kommunale Spitzenverband hält vor
allem die vorgesehene Fachaufsicht des
Bun des über die Trägerversammlungen der
einzelnen ZAG für kontraproduktiv und
lähmend für deren tägliche Arbeit. Mit ein-
seitigen Vorgaben aus Berlin seien die Pro-
bleme auf dem Arbeitsmarkt nicht zu lösen.
„Die Erfahrungen haben gezeigt, dass es
innovativer Maßnahmen bedarf, die indi -
viduell vor Ort entwickelt und koordiniert
wer den müssen, um Langzeitarbeitslose
mit ihren vielfältigen Problemen wieder für
den Arbeitsmarkt fit zu machen und sie
schließlich wieder zu integrieren.“
Die ZAG führten viele Strukturdefizite, die
die heutigen ARGEn betreffen, weiter. Ku-
bendorff: „Es wird an Symptomen herum-
gedoktert, die Ursache für Schwierigkeiten
aber nicht gesucht, geschweige denn be-
hoben.“ Genau wie bei den ARGEn fehlten
auch bei den ZAG einheitliche Strukturen,
insbesondere ein einheitlicher Personalkör-

per. Weiterhin müsste das Personal aus zwei
vollkommen verschiedenen Behörden ohne
gemeinsames Dach miteinander koo pe rie -
ren. Von einer einheitlichen Verwaltung als
Ansprechpartner für Langzeitarbeitslose sei
man auch mit den ZAG meilenweit entfernt.
Verbesserungsbedarf sieht der Vorstand
des Landkreistags auch bei der Festschrei-
bung des Optionsmodells: „Zwar wird den
bundesweit 69 Kreisen und kreisfreien Städ -
ten, die Langzeitarbeitslose ohne die Bun -
desagentur betreuen und vermitteln, garan -
tiert, dass sie dies auch künftig tun dürfen.
Aber auch sie sollen unter die Fachaufsicht
des Bundes gestellt werden. Das ist inakzep-
tabel und verhindert eigenverantwortliches
Handeln“, betonte Kubendorff. „Wir ver-
missen außerdem eine Regelung, nach der in
Zukunft jeder Kreis und jede kreisfreie Stadt
vom Optionsmodell Gebrauch machen darf,
wenn dies dort gewünscht ist. In Nord -
rhein-Westfalen trifft dies auf die überwäl-
tigende Mehrheit der momentan in ARGEn
organisierten 23 Kreise zu.“

ten ihr verdeutlichen, dass die Eingliede-
rungshilfen vor Ort dringend benötigt
werden, dass aber aufgrund der durch das
BMAS und die BA erfolgten Weisungen und
Einschränkungen das Budget nicht ausge-
schöpft werden kann.“ Der Grund: Be-
stimmte arbeitsmarktpolitische Maßnah-
men, mit denen Langzeitarbeitslose intensiv
gefördert werden, um sie wieder in Arbeit
zu bringen, sollen nach dem Willen von
BMAS und BA nicht mehr durchgeführt
werden dürfen.
Ausschließlich das, was Kurzzeitarbeitslo-
sen wieder zu einer Anstellung verhelfen soll,

dürfe auch bei Hartz-IV-Empfängern an-
gewendet werden. „Durchdachte, passge-
naue Konzepte für diese besonders benach-
teiligte Zielgruppe sind dabei offenbar nicht
erwünscht“, fasst Klein zusammen. Coa-
ching- und Qualifizierungsprojekte für
Frauen im Frauenhaus, Beratungsangebote
für Schwangere und Teenager-Mütter so-
wie Teilzeitausbildungen für Alleinerziehen-
de, aber auch die berufliche Aktivierung von
Jugendlichen mit psychischen Erkrankun-
gen, Sprachkurse für Migranten sowie Be-
rufsorientierung für junge Eltern seien dabei
nur einige wenige Beispiele für Instrumente,

die somit momentan nicht realisiert werden
könnten und für die deshalb auch keine
Mittel abgerufen worden seien.
„Benötigt werden aber sowohl diese Maß-
nahmen als auch deren dauerhafte Finan-
zierung. Die Regionaldirektorin scheint das
jedoch bewusst ignorieren zu wollen“, kri-
tisiert Klein. „Das ist das klassische Schwar-
zer-Peter-Spiel nach dem Motto: Die Job-
center rufen das Geld nicht ab, also brau chen
sie es auch nicht. Weshalb sie es nicht abru-
fen, verschweigt die Regionaldirektion aller-
dings. Schließlich ist sie daran ja nicht ganz
unbeteiligt.“

EILDIENST LKT NRW
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Studie zu Einsparpotenzialen
von Shared Services im Ein-
kauf deutscher Verwaltungen
In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Seitz, Lehr-
stuhl für Empirische Finanzwissenschaft und
Finanzpolitik an der Technischen Universi tät
Dresden, und einer namhaften Wirtschafts -
prüfungsgesellschaft ist eine umfängliche
Studie zu den Einsparpotenzialen von „Sha-
red Services“ in der öffentlichen Verwal-
tung erstellt worden. Laut der Studie gebe
es in Deutschland ein signifikantes Einspar-
potenzial für Shared-Service-Funktionen
von über drei Milliarden Euro pro Jahr. Dies
hätten auch konkrete Projekte in den Nach-
barländern bestätigt. Die Studie sieht vor
allem auf der kommunalen Ebene aufgrund
der fragmentierten Struktur noch enorme
Potenziale, die durch den Einsatz von Sha-
red Services in Kombination mit modernen
Einkaufsmethoden realisiert werden könnte.
Die größten Einsparpotenziale sah die Stu-
die im Einkaufsbereich und hier insbesonde-
re bei der Beschaffung von Büro- und EDV-
Material, Büromaschinen und Mobiliar.
Das Ergebnis der Studie ist als Präsentation
auf der Website des Lehrstuhles für Empiri-
sche Finanzwissenschaft und Finanzpolitik,
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Be-
reich VWL, an der Technischen Universität
Dresden als Download verfügbar.
Die Studie zeigt sicherlich einige interessan-
te Tätigkeitsfelder, insbesondere für horizon-
tale und vertikale Einkaufskooperationen
auf Kreisebene, auf. Letzteres betrifft auch
mögliche Kooperationen zwischen den Krei-
sen und den jeweils kreisangehörigen Ge-
meinden. Allerdings darf nicht übersehen
werden, dass die kommunale Landschaft in
Nordrhein-Westfalen weit weniger zerglie-
dert ist als in anderen Bundesländern. Da-
her sollte stets im Einzelfall eine Abwägung
der (möglichen) Synergieeffekte durch Bün-
delungs- und Professionalisierungsvorteile
auf der einen gegenüber den organisatori-
schen und rechtlichen Rahmenbedingun-
gen auf der anderen Seite vorgenommen
werden.

EILDIENST LKT NRW
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NKF-Befragung des
Innenministeriums 2008

Das Innenministerium hat unter Beteiligung
der Steria Mummert Consulting AG im Mai
2008 die nunmehr dritte NKF-Befragung
der nordrhein-westfälischen Kommunen

durchgeführt und vergleicht sie mit den Er-
gebnissen der Befragungen von 2002 und
2006. Wesentliche Ziele der diesjährigen
Befragung waren einerseits, den aktuellen
Kenntnisstand, die Erwartungen und Nut-
zeneinschätzungen der an der NKF-Einfüh-
rung beteiligten Akteure festzustellen und
gleichzeitig ein umfassendes Meinungsbild
aus den Kommunen zu erhalten. In zweiter
Linie interessierte sich die Umfrage für das
Ausmaß der Forschritte im Umstellungs-
prozess. Drittens ging es den Autoren der
Umfrage darum, herauszufinden, wie die
Betroffenen in den Kommunen die Arbeit
des NKF-Netzwerkes bewerteten.
Eine Aussage zu den aktuellen Wirkungen
des NKF kann zum Zeitpunkt der Befragung
von vielen Kämmerern noch nicht getrof-
fen werden. Das zeigt sich insbesondere im
Vergleich der kurzfristigen und mittelfristi-
gen Wirkungseinschätzung der Kämmerer.
So überwiegen bei der Einschätzung der
kurzfristigen Reformwirkung die positiven
bis neutralen Einschätzungen, während mit -
telfristig fast zwei Drittel positive oder so-
gar sehr positive Wirkungen des NKF für
ihre Kommunen erwarten. Das persönliche
Gesamtfazit der Kämmerer fällt entspre-
chend positiv aus. Trotz der Schwierigkeiten,
die die Kommunen beispielsweise bei der
Software, den personellen und zeitlichen
Ka pazitäten, bei der Vermögenserfassung
oder beim Projektmanagement zu bewälti-
gen hatten, zieht die Mehrheit eine positive
Bilanz des NKF-Einführungsprozesses in ih-
rer Kommune. Gleiches gilt für das Gesamt-
fazit zur NKF-Einführung. 
Die dargestellten Ergebnisse der NKF-Um-
frage zeigen, dass die Entscheidung des Ge -
setzgebers zur Einführung des NKF bei den
Kommunen sich auch im dritten Jahr der
Umstellung auf eine breite zustimmende
Basis bei den Betroffenen stützen kann.
Das Innenministerium hat angekündigt, die
vollständige Auswertung der Umfrage im
Internet unter www.neues-kommunales-
finanzmanagement.de verfügbar zu ma-
chen.

EILDIENST LKT NRW
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Kommunalfinanzbericht
des Innenministeriums
„August 2008“ erschienen

Das Innenministerium hat soeben den Kom-
munalfinanzbericht „August 2008“ vorge-
legt. Der Bericht informiert über die Entwick-
lung der Haushalts- und Finanzwirtschaft
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen im Haus-

haltsjahr 2007 auf der Grundlage der amt-
lichen vierteljährlichen Kassenstatistik des
Landesamtes für Datenverarbeitung und
Statistik NRW.
Auf der Einnahmeseite ist eine weitere Er-
holung der kommunalen Steuereinnahmen
zu verzeichnen. Sie stiegen im Haushalts-
jahr 2007 um 7,9 Prozent (1.317 Mio. €)
gegenüber dem Jahr 2006 und verbesser-
ten sich in allen wichtigen Bereichen über die
Projektionen der vorangegangenen Steu -
erschätzungen hinaus.
Allerdings stiegen auch die Ausgaben ohne
besondere Finanzierungsvorgänge um vier
Prozent (1.632 Mio. €) weiter an. Zusätzli-
che Belastungen sind vor allem durch die
Energiepreisentwicklung beim laufenden
Sachaufwand (+9,5 %) und bei den Zinsen
(+10,8 %) entstanden. Bei den Sachinves-
titionen (0,4 %) hat eine Stabilisierung auf
niedrigem Niveau stattgefunden.
Insgesamt konnte 2007 mit plus 699 Milli-
onen Euro erstmals seit dem Jahr 2000 ein
positiver Finanzierungssaldo erwirtschaftet
werden. Im Jahr 2006 hatte der Finanzie-
rungssaldo noch bei minus 775 Millionen
Euro gelegen. Die Fehlbeträge der Verwal-
tungshaushalte sanken im Haushaltsjahr
2007 auf rund 4.034 Millionen Euro (2006:
6.026 Mio. €). Dabei weist das Innenminis-
terium darauf hin, dass rund 4.553 Millio-
nen Euro an Fehlbeträgen aus Vorjahren ver -
bucht worden sind. Jahresbezogen (ohne
Altfehlbeträge) ermittelt das Innenministe-
rium daher einen Überschuss der Verwal-
tungshaushalte in Höhe von 519 Millionen
Euro.
Bemerkenswert ist aus der Sicht des Innen-
ministeriums darüber hinaus, dass die Kom-
munen im Haushaltsjahr 2007 ihre fun -
dierten Investitionsschulden um rund 624
Mil lionen Euro zurückgeführt haben. Somit
sei in diesem Bereich eine Entschuldung
festzustellen. Dagegen sind die Kassenkre-
dite/Kredit zur Liquiditätssicherung zum
31.12.2007 auf den neuen Höchststand
von rund 13.683 Millionen Euro gestiegen.
Die kommunalen Verbindlichkeiten sind da-
mit im Jahr 2007 insgesamt trotz verbes-
serter Rahmenbedingungen um 513 Milli-
onen Euro weiter gewachsen. 
In der jahresbezogenen Betrachtung des
Kommunalfinanzberichts stellen sich die
Kommunalfinanzen 2007 im Vergleich mit
2006 deshalb weiter verbessert da. Den-
noch befanden sich am 31.12.2007 174
Städte, Gemeinden und Kreise des Landes
in der Haushaltssicherung, weil sie ihren
Haushalt nicht ausgleichen konnten. Unter
diesen hatten 102 Städte und Gemeinden
besonders hohe Konsolidierungsbedarfe
und befanden sich ohne ein genehmigtes
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Haushaltssicherungskonzept in der vorläufi-
gen Haushaltswirtschaft nach § 82 GO NRW.
Der Kommunalfinanzbericht „August 2008“
kann im Internet abgerufen werden auf der
Homepage des Innenministeriums (http://
www.im.nrw.de) „Bürger und Kommunen“,
„Kommunalfinanzbericht August 2008“).

EILDIENST LKT NRW
Nr. 11/November 2008  20.10.01

Soziales

Tätigkeitsbericht Heimauf-
sicht 2006/2007 des Kreises
Viersen veröffentlicht
Der Kreis hat aktuell seinen Tätigkeitsbericht
Heimaufsicht 2006/2007 veröffentlicht. Als
zuständige Heimaufsichtsbehörde wirkt der
Kreis Viersen daraufhin, dass Würde, Inter-
essen und Bedürfnisse pflegebedürftiger
Menschen und behindertet Volljähriger ge-
schützt werden und dass eine angemesse-
ne Qualität des Wohnens und der Betreu-
ung in den Einrichtungen sichergestellt wird.
Wichtigste Instrumentarien sind dabei In-
formation und Beratung, regelmäßige Prü-
fungen der Einrichtung und die Bearbeitung
diverser Beschwerden. Der Tätigkeitsbericht
zeigt, welche Erfahrungen insoweit im Kreis
Viersen gesammelt wurden und wie ein
maßgeblicher Beitrag zur Verbesserung der
Leistungsqualität der Heime erbracht wird. 
Der Bericht kann im Internet auf der Seite
des Kreises unter www.kreis-viersen.de ein-
gesehen werden.

EILDIENST LKT NRW
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Persönliches

Jochen Hagt neuer
Kreisdirektor in Oberberg
Nach drei Jahren als allgemeiner Vertreter
des Landrates wählte der Kreistag Jochen
Hagt mehrheitlich in das Amt des Kreisdi-
rektors. Hagt war der einzige Bewerber. Er
tritt das Amt am 1. Januar 2009 an.
Die Kreisverwaltung des Oberbergischen
Kreises ist dem gelernten Juristen bestens

vertraut. 1993 wechselte Hagt von der
Ober finanzdirektion Köln als Leiter des
Kreisrechtsamtes nach Gummersbach.

1999 übernahm Hagt die Leitung des Bü-
ros des Landrates, der damals noch Hans-
Leo Kausemann hieß. 2000 wechselte Hagt
als Chef ins Dezernat für Personal, Organi-
sation und Recht. In dieser Zeit war Hagt als
geschäftsführendes Vorstandsmitglied der
Region Köln/Bonn auch verantwortlich für
die Bewerbung um die Regionale 2010. Der
2004 gewählte und amtierende Landrat
Hagen Jobi übergab dem Leitenden Kreis-
rechtsdirektor Hagt zusätzlich die Wirt-
schaftsförderung. Im gleichen Jahr über-
nahm Hagt auch die Geschäftsführung der
Oberbergischen Aufbau-Gesellschaft. 2005
bestellte der Kreistag Hagt zum Allgemei-
nen Vertreter des Landrates.
„Ich freue mich, mit Jochen Hagt einen ex-
zellenten Verwaltungsfachmann weiter an
der Spitze der Kreisverwaltung zu wissen“,
gratulierte Landrat Jobi seinem Vertreter
zur Wahl des Kreisdirektors. Die erfolgrei-
che Zusammenarbeit werde kontinuierlich
fortgesetzt. Dabei gelte der Wirtschaftsför-
derung in einem familienfreundlichen Ober-
berg nach wie vor oberste Priorität.
Als Kreisdirektor ist Hagt – genauso wie in
seiner bisherigen Funktion als Allgemeiner
Vertreter – stellvertretender Behördenleiter
der Kreisverwaltung und der Kreispolizei-
behörde. Bislang war er vom Kreistag zum
Vertreter des Landrates bestellt, nun ist Hagt
Wahlbeamter. Damit folgt der Oberbergi-
sche Kreis der Mehrheit der Kreise in Nord -
rhein-Westfalen. In den 31 Kreisen amtieren
jetzt 28 Kreisdirektoren und nur drei Allge-
meine Vertreter. Kreisdirektoren werden für
acht Jahre vom Kreistag gewählt.

EILDIENST LKT NRW
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Jochen Hagt übernimmt in Oberberg am
1. Januar 2009 das Amt des Kreisdirektors.

Cecior/Vallendar/Lechtermann/Klein, Das
Personalvertretungsrecht in Nordrhein-
Westfalen, Kommentar, 42. Aktualisierung,
Stand: Juli 2008, € 57,60, Bestellnr.: 80730
540042, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm,
Emmy-Noether-Str. 2, 80992 München.
Mit der 42. Aktualisierung wird die schrittweise
Umstellung der Kommentierung auf die aktuali-
sierte Fassung des Gesetzes vom 09. Oktober
2007 (Novelle 2007) fortgesetzt. Im Teil A (Texte)
ist im Personalvertretungsgesetz die letzte Än-
derung durch Artikel 2 des 3. Schulrechtsände-
rungsgesetzes vom 24. Juni 2008 eingearbeitet
und das Arbeitsgerichtsgesetz aktualisiert worden.
Im Teil B (Kommentar) sind unter Berücksichti-
gung der Novelle 2007 die §§ 30 (Einberufung
des Personalrats), 72 (mitbestimmungspflichtige
Angelegenheiten) und 104 (Hochschulen) neu
kommentiert worden.

Ilbertz/Widmaier, Bundespersonalvertre-
tungsgesetz mit Wahlordnung unter Ein-
beziehung der Landespersonalvertretungs-

Richtern und Anwälten – sowie der Wissenschaft
eine wirksame und zuverlässige, eine neutrale
und praxisnahe Arbeitshilfe sein möchte.

Hamacher, Lenz, Queitsch, Schneider, Stein,
Thomas, Kommunalabgabengesetz für das
Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW),
Kommentar, 9. Nachlieferung, September
2008, 279 Seiten, 45,90 €, Kommunal- und
Schulverlag GmbH & Co, Postfach 3629,
65026 Wiesbaden.)
Die Kommentierung der §§ 6, 8 und 10 wurde
aktualisiert und ergänzt. Diese Paragrafen betref-
fen die Benutzungsgebühren, die Beiträge und
den Kostenersatz für Haus- und Grundstücksan-
schlüsse.

In die Mustersatzungen im Anhang wurden die
zwischenzeitlich erfolgten Entwicklungen einge-
arbeitet. 

Schütz/Maiwald, Beamtenrecht des Bun-
des und der Länder, dargestellt am Beam-

gesetze, 11., völlig neu bearbeitete Auflage,
2008, XIV, 1.440 Seiten, gebunden, € 149,00,
ISBN 978-3-17-020495-9, Verlag W. Kohl-
hammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565
Stuttgart.
Die zahlreichen Änderungen in Gesetzgebung,
Rechtsprechung und Literatur zum Personal-
vertretungsrecht haben erneut eine vollständig
über arbeitete Auflage dieses vielfältig bewähr-
ten Standardkommentars erforderlich gemacht.
Die einzelnen Bestimmungen des Bundesperso-
nalvertretungsgesetzes werden mit entsprechen-
den Hinweisen auf die vergleichbaren landesge-
setzlichen Regelungen auf den Stand vom Juni
2008 eingehend und vollständig, verständlich und
übersichtlich erläutert. Eine systematische, den
einzelnen Bestimmungen vorangestellte Inhalts-
übersicht erleichtert, gemeinsam mit einem er-
neut erweiterten Stichwortverzeichnis, die Arbeit
mit diesem Werk, welches allen Institutionen der
öffentlichen Verwaltung und allen mit der Rechts-
materie befassten Personen – Dienststellenleitern,
Personalratsmitgliedern aller Stufen, den Mit-
gliedern der verschiedenen Sondervertretungen,

Hinweise auf Veröffentlichungen
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tengesetz Nordrhein-Westfalen mit einge-
hender Behandlung der Beamtengesetze des
Bundes und der anderen Länder, des Be-
amtenversorgungsgesetzes und sonstiger
beamtenrechtlicher Vorschriften sowie an-
schließender Entscheidungssammlung, Kom-
mentar, 292. Aktualisierung, Stand: Sep-
tember 2008, 268 Seiten, € 70,50, Bestellnr.:
7685 5470 292, Verlagsgruppe Hüthig
Jehle Rehm GmbH, Im Weiher 10, 69121
Heidelberg.

In Teil C hat das Bundesverfassungsgericht am
28.05.2008 § 25b NRW LBG für nichtig erklärt.
Dies hat eine Überarbeitung von Vor § 25a f.
NRW LBG und des § 25b NRW LBG erfordert,
zumal in zwei weiteren Rechtskreisen (Hamburg
und Niedersachsen) das stark umstrittene Insti-
tut des Führungszeitbeamten abgeschafft wor-
den ist.

Finzel, Kommentar zum Rechtsdienstleis-
tungsgesetz mit Ausführungsverordnun-
gen und ergänzenden Vorschriften, 1. Auf-
lage, 2008, 205 Seiten, kartoniert, € 42,00,
ISBN 978-3-415-040687, Richard Boorberg
Verlag GmbH & Co KG, Scharrstraße 2,
70563 Stuttgart.

Mit Inkrafttreten des Rechtsdienstleistungsgeset -
zes zum 01. Juli 2008 wird das Rechtsberatungs-
gesetz von 1935 abgelöst. Damit ist es künftig
neben den bereits nach bisherigem Recht zur
Rechtsberatung befugten Personen, Vereinigun-
gen, Behörden und Verbänden auch anderen
Berufsgruppen erlaubt, außergerichtliche Rechts -
dienstleistungen zu erbringen. Insbesondere wird
es weiter gehend als bisher möglich sein, Rechts-
dienstleistungen als Nebenleistung zu einer nicht-
juristischen Haupttätigkeit zu erbringen, so u. a.
durch Steuerberater, Wohlfahrtsverbände, Im-
mobilienmakler, Inkassounternehmen, Rentenbe -
rater oder auch Finanzdienstleister sowie Berufs-
und Interessenvereinigungen. Ebenso erlaubt sind
dann unentgeltliche Rechtsdienstleistungen, z.B.
in einem Ehrenamt oder für Familienangehörige,
Nachbarn, Freunde und Bekannte.

Das Buch bietet eine praxisorientierte Kommen-
tierung der neuen Normen einschließlich der
Ausführungsvorschriften. Der Kommentar gibt
konkrete Hinweise zu den Voraussetzungen, un-
ter denen künftig außergerichtliche Rechts-
dienstleistungen erlaubt sind. Eingearbeitete
Materialien des Gesetzgebungsverfahrens sowie
eine Gegenüberstellung von neuem und altem
Recht machen das Werk zur wertvollen Ausle-
gungshilfe.

Schneider, Feuerschutzhilfeleistungsgesetz
Nordrhein-Westfalen Kommentar für die
Praxis, 8. Auflage, ISBN 978-3-555-30462-
5, Verlag W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühl-
straße 69, 70565 Stuttgart.

Durch die Änderung der LVO FF ergeben sich
auch in der Kommentierung zum FSGH viele
Änderungen. Durch die Rechtsprechung des OVG
des Landes NRW zur originären Zuständigkeit
der Feuerwehr für Ölspuren und die sich daran
anschließende Änderung der Kostenregelung für
die Beseitigung solcher Ölspuren war teilweise
eine Neukommentierung erforderlich. Gleichzei-

tig werden zwischenzeitlich erfolgte Änderungen
in Rechts- und Verwaltungsvorschriften berück-
sichtigt und die übrige, neue Rechtsprechung
eingearbeitet.

Bork, Bundeskleingartengesetz, Textaus -
ga be für das Kleingartenwesen, 7. Auflage,
2008, 116 Seiten, ISBN 978-3-17-02 0501-
7, € 18,–, Verlag W. Kohlhammer, 70549
Stuttgart.

Seit der 6. Auflage sind mehrere Novellierungen
des Bundeskleingartengesetzes vorgenommen
worden. Auch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)
hat u.a. im Vereinsrecht und im Miet- und Pacht-
vertragsrecht, das für das Kleingartenrecht maß-
geblichen Einfluss hat, mehrere Gesetzesände-
rungen erfahren. Deshalb war eine Neuauflage
dringend geboten. Verlag und Autor bieten mit
der 7. Auflage nunmehr eine auf den neuesten
Stand gebrachte Arbeitsgrundlage für das Klein-
gartenwesen an. Durch die ergänzte Einführung
wird das Bundeskleingartenrecht ausführlich er-
läutert. Beibehalten sind die Bewertungsrichtlinien
für Anpflanzungen und Anlagen in Kleingärten.

Wegen der nach wie vor bestehenden Problema-
tik der gesetzlich nicht geregelten umweltgerech-
ten Entsorgung von Kleingärten – insbesondere
deren Gartenlauben –, enthält die Veröffentli-
chung rechtliche Rahmenbedingungen, die für
alle Bundesländer Geltung beanspruchen können.
Die Anpassung an das aktuelle Bauplanungs-
und Bauordnungsrecht ist vom Autor vorge-
nommen worden. 

Hauck/Noftz, Sozialgesetzbuch II, Grund-
sicherung für Arbeitssuchende, Loseblatt-
Kommentar, 19./20. Ergänzungslieferung,
2008, Erich Schmidt Verlag, Genthiner Stra -
ße 30 G, 10785 Berlin

Die 19. Ergänzungslieferung enthält eine umfas-
sende Überarbeitung der Kommentierung zu
§11 SGB II (Zu berücksichtigendes Einkommen),
die durch die Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Ver-
ordnung vom 17. Dezember 2007 sowie neue
Rechtsprechung erforderlich geworden sind.
Außerdem ist die Kommentierung zu § 59 SGB II
(Meldepflicht) überarbeitet worden.

Der Schwerpunkt der 20. Ergänzungslieferung
liegt auf einer gründlichen Überarbeitung der
Kommentierung zu § 12 (Zu berücksichtigendes
Vermögen). Außerdem werden u.a. weitere Kom -
mentierungen an die aktuelle Entwicklung von
Gesetzgebung und Rechtsprechung angepasst.

Hauck/Noftz, Sozialgesetzbuch SGB VI, Ge -
setzliche Rentenversicherung, Kommentar,
Lieferung 06/08, mit kostenlosem Zugriff
auf das digitale Archiv, ESV Erich Schmidt
Verlag GmbH, Genthiner Str. 30 G, 10785
Berlin-Tiergarten.

Mit der vorliegenden Lieferung wird der Kom-
men tar weiter aktualisiert. Sie enthält insbeson-
dere Überarbeitungen der K §§ 110, 256b, 256c,
259a, 259b, 307a, 307b, 307c und 315b, die auf
Grund verschiedener Gesetzesänderungen und
zwischenzeitlich erfolgter Rechtsprechung erfor-
derlich geworden sind. Außerdem war eine Aktu-
alisierung des Gesetzestextes (C 100) und des Re-
gisters (A 050) notwendig auf Grund von Art. 5

des Siebten Gesetzes zur Änderung des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze
vom 08. April 2008.

Trenczek, Inobhutnahme, Krisenintervention
und Schutzgewährung durch die Jugend-
hilfe §§ 8a, 42 SGB VII, 2008, 316 Seiten,
€ 32,00, ISBN 978-3-415-03931-5, Richard
Boorberg Verlag GmbH & Co. KG, Scharr -
str. 2, 70563 Stuttgart

Die Inobhutnahme ist eine Intervention im Be-
reich des Kinderschutzes, es geht vielfach um die
Sicherung des Kindeswohls in eskalierten Kon-
flikten und akuten Gefährdungssituationen, um
Schutz vor extremer Vernachlässigung, Misshand-
lung und Missbrauch. Welcher Anlass auch im-
mer zu einer Inobhutnahme führt, es geht immer
um die Bewältigung einer anders nicht mehr zu
bewältigenden Situation und damit um Krisen -
intervention.

Die Arbeitshilfe gibt auf Basis einer interdiszipli -
nären Perspektive und gleichzeitig einer gründ-
lichen fachlichen Ausarbeitung eine Orientierung
für die schwierige Arbeit im Alltag der Kriseninter-
vention in der Jugendhilfe. Hierzu stellt der Autor
im ersten Kapitel zunächst die wichtigsten sozial-
pädagogischen Grundlagen der Kriseninterven-
tion dar und macht die interdisziplinären Erkennt-
nisse der Bezugswissenschaften zugänglich. Im
zweiten Kapitel wird die Praxis der Inobhutnahme
im Spiel der statistischen Daten sowie einiger em-
pirischer Untersuchungen beleuchtet. Das dritte
Kapitel führt in die unverzichtbaren verfassungs-
rechtlichen, familien- und sozialrechtlichen Grund-
lagen der Schutzverpflichtung und Inobhutnah-
me durch die Jugendhilfe ein. Diese drei Kapitel
bilden die Grundlage für die detaillierte Kommen-
tierung der Bestimmungen für die Durchführung
der Krisenintervention in der Jugendhilfe, ange-
fangen vom Umgang mit Gefährdungsmeldun-
gen bis zum Vollzug der Inobhutnahme.

Für Studierende und Neueinsteiger ist das Buch
insbesondere als umfassende Darstellung der inter-
disziplinären Grundlagen der Krisenintervention
in der Jugendhilfe geeignet. Erfahrenen Praktikern,
insbesondere der Jugendschutzstellen und Jugend-
ämter, bietet die Arbeitshilfe Klärung und Ant-
worten auf die konkreten im Arbeitsalltag immer
wieder auftretenden Einzelfragen. 

Kremer, Werner, Rechte von Kommunen ge-
gen Bauvorhaben auf ihrem Gebiet, Ver-
weigerung des Einvernehmens nach § 36
BauGB, Darstellung, 2008, 120 Seiten, kar-
toniert, ISBN 978-3-8293-0819-9, € 25,-,
Kommunal- und Schulverlag Wiesbaden,
Postfach 3629, 65026 Wiesbaden.

Mit der Veröffentlichung werden die Rechte und
Pflichten der Kommunen im Rahmen der Einver-
nehmenserteilung nach § 36 BauGB erstmals sys -
tematisch und umfassend dargestellt. Das Buch
erläutert dabei alle im Zusammenhang mit der
Erteilung oder Verweigerung des kommunalen
Einvernehmens stehenden praktischen Fragen,
von der Fristenberechnung über die Zuständig-
keit für die Entscheidung innerhalb der Kommu-
nen bis zu der Frage, welche Argumente seitens
der Städte und Gemeinden bei der Verweige-
rung des gemeindlichen Einvernehmens vorge-
bracht werden können.
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In einem zweiten Teil werden sämtliche hiermit im
Zusammenhang stehende Haftungsfragen er-
läutert. Eine gute Kenntnis der möglichen Haftung
der Gemeinde ist Grundvoraussetzung dafür, um
über die Frage der Erteilung oder Verweigerung
des Einvernehmens entscheiden zu können.

Die Darstellung richtet sich an die Entscheidungs-
träger und die zuständigen Bearbeiter in den Städ-
ten und Gemeinden. Juristische Kenntnisse wer-
den nicht vorausgesetzt, die wichtigsten Normen
werden dargestellt und für die praktische Hand-
habung erläutert.

Mattiseck, Seidel, Vermessungs- und Katas -
tergesetz Nordrhein-Westfalen, Kommen-
tar, 2008, 284 Seiten, kartoniert, ISBN 978-
3-8293-0843-4, € 35,-, Kommunal- und
Schulverlag, Postfach 3629, 65026 Wies-
baden. 

Das nordrhein-westfälische Vermessungsrecht
erfuhr mit dem Vermessungs- und Katasterge-
setz NRW im Jahr 2005 eine umfassende Mo-
dernisierung. Nach den ersten Erfahrungen mit
dem neuen Gesetz und dessen Ende 2006 be-
kannt gegebener Durchführungsverordnung wur-
de das Gesetz nun erstmals kommentiert.

Die Ausgabe enthält – neben dem Gesetzestext –
die amtliche Begründung, die darauf aufbauen-
de Kommentierung und Querverweise auf die
Durchführungsverordnung. Weiterführende In-
formationen ergänzen dieses Angebot. Neben
dem Gesetzestext des VermKatG NRW sind zu-
dem die auf dem VermKatG NRW basierenden
Rechtsverordnungen (DVOzVermKatG NRW,
VAPhvD) als Anhänge beigefügt. Ergänzend
wird eine Chronologie der Gesetze und Verord-
nungen des amtlichen Vermessungswesens seit
Gründung des Landes NRW präsentiert.

Der Kommentar ist konkret auf die in Nordrhein-
Westfalen bestehende Rechtslage ausgerichtet.
Er soll die im Land diskutierten Probleme beleuch-
ten und kommentieren. In die Erläuterungen sind
sowohl die Erfahrungen der Kommentatoren
während ihrer Tätigkeit im Innenministerium als
auch während ihrer Tätigkeit bei den Aufsichts-
behörden eingeflossen.

Das Werk wendet sich als Praxis-Ratgeber an das
Vermessungswesen im freien Beruf und in öffent-
licher Verwaltung, Notare, Rechtsanwälte, Ge-
richte, interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Stemmer, Michael, Vergaberecht – Grund-
sätzliches und ausgewählte Fragen, 1. Auf-
lage, 2008, Schriftenreihe Fundstelle Bayern,
ISBN-Nr.: 978-3-415-0493-9, 149 Seiten,
14,80 €, Richard Boorberg Verlag, Stuttgart

Das Buch zum Vergaberecht aus der Schriften-
reihe Fundstelle Bayern stellt eine praxisnahe und
problemorientierte Abhandlung zu einem kom-
munalrechtlich interessanten Thema dar. Informa-

tiv und systematisch geordnet werden einzelne
wichtige und in der Praxis regelmäßig wieder-
kehrende Aspekte des Vergaberechts erörtert.
Die Broschüre geht in einem ersten Teil detailliert
auf die bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zu
beachtenden Rechts- und Handlungsgrundlagen
ein. Darüber hinaus widmet sich der Autor unter
Berücksichtigung der neuesten Rechtsprechung
ausführlich ausgewählten Fragen, die rund um
die Vergabe öffentlicher Aufträge für die Kom-
munen von Bedeutung sind. Er erläutert insbe-
sondere alle wichtigen Aspekte rund um die
Leistungsbeschreibung einschließlich der Konse-
quenzen bei Fehlern im Zusammenhang mit der
Leistungsbescheibung. Weitere Kapitel des Werks
befassen sich mit u. a. mit den Zuschlags- und
Bindefristen, den erneuten Vergabeverfahren, den
Vertragsstrafen, den In-House-Vergaben sowie
den Rückforderungsansprüchen bei Überzahlung. 

Insgesamt stellt dieses Werk eine kleine prakti-
sche Handreichung im Sinne einer FAQ-Liste dar
und bietet somit eine interessante Ergänzung zu
den einschlägigen umfangreicheren Kommenta-
ren und Handbüchern zum Vergaberecht. 

Pache, Eckhard/Knauff, Matthias, Fallhand-
buch Europäisches Wirtschaftsrecht, 1.
Aufl., 2008, ISBN 3-17-020505-5, 234 Sei-
ten, 24,80,– €, Kohlhammer Verlag, Stuttgart

Das Fallhandbuch Europäisches Wirtschaftsrecht
behandelt die zentralen Bereiche des Europäi-
schen Wirtschaftsrechts. Es richtet sich vor allem
an Studierende in den europarechtlichen Schwer-
punktbereichen. Daneben ist es jedoch auch für
Praktiker für einen schnellen Einstieg in die Mate-
rie des Europäischen Wirtschaftsrechts mit seinen
Bezügen zum deutschen öffentlichen Wirtschafts-
recht von Interesse. Inhaltliche Schwerpunkte bil-
den insbesondere die Grundfreiheiten und das
europäische Wettbewerbsrecht. Die neuartige
Darstellung verbindet systematische, lehrbuch-
artige Erläuterungen mit kommentierter Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs. Auf
diese Weise werden die verschiedenen Themen-
stellungen des Europäischen Wirtschaftsrechts
ebenso anschaulich wie praxisnah aufbereitet.
Die Autoren sind in Lehre, Forschung und Praxis
vielfach mit Fragen des europäischen Wirt-
schaftsrechts befasst.

von Lersner/Wendenburg/Versteyl, Recht
der Abfallbeseitigung, Kommentar, Lieferung
7/08, Bestellnummer 113150179, Erich
Schmidt Verlag GmbH & Co., Postfach
304240, 10724 Berlin.

Mit dieser Ergänzungslieferung wird der Kommen-
tar zum § 54 KrW-/AbfG wegen verschiedener
Änderungen neu gefasst. Neu ist der Kommentar
von Jörg Rüdiger zu den §§ 1-9 der Nachweisver-
ordnung. Im bundesrechtlichen Teil wird die am
02.04.2008 geänderte Verpackungsverordnung
eingefügt. Im Landesrecht wurden die Abfallge-

setze von Sachsen und Thüringen geändert, im
Europäischen Recht die Verordnung über persis-
tente organische Schadstoffe. Im Internationalen
Recht werden die Änderungen des MARPOL-Ge-
setzes eingefügt. 

Fluck/Theuer, Informationsfreiheitsrecht
IFG/UIG/VIG, Kommentar, 23. Aktualisie-
rung, Stand: Juni 2008, 230 Seiten, 79,-
Euro, Bestellnummer: 81149270023, Ver-
lagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH,
Emmy-Noether-Str. 2, 80992 München.

Die Informationsfreiheitsgesetze des Bundes und
einiger Länder, die Umweltinformationsgesetze des
Bundes und der Länder geben jedem das Recht,
allgemeine bzw. Umweltinformationen, die bei
den Behörden vorhanden sind, einzuholen. Diese
Gesetze regeln die grundlegenden Voraussetzun-
gen dieses Anspruchs und die Durchsetzungs -
modalitäten. Sie beschäftigen sich eingehend mit
dessen Grenzen, die in Betriebs- und Geschäfts-
geheimnissen, im Datenschutz oder in Schutz-
rechten bei den Behörden liegen.

Das neue Informationsweiterverwertungsgesetz
regelt, inwieweit die entgeltliche Weiterverwen-
dung solcher Informationen zulässig ist und das
diesbezügliche behördliche Gestattungsverfah-
ren. Die Kommentierung dieser Gesetze, die in
Zukunft auch das neue Verbraucherinformations-
gesetz umfassen wird, wird ergänzt durch eine
Kommentierung europäischer Vorschriften und
eine Sammlung der einschlägigen deutschen, eu-
ropäischen und internationalen Vorschriften, so-
wie durch eine umfangreiche Rechtssprechungs-
sammlung.

Über diese Gesetze müssen sich informieren: Um-
weltbehörden in Kommunen, Kreis und Land, In-
dustriebetriebe, Bürgerinitiativen, Verbände und
Fachanwälte für Verwaltungsrecht.

Ziekow, Aktuelle Fragen des Fachplanungs-,
Raumordnungs- und Naturschutzrechts
2007, Schriftenreihe der Hochschule Spey-
er, Band 192, ISBN 978-3-428-12784-9,
391 Seiten, 68,– €, Verlag Duncker & Hum-
blot GmbH, Postfach 410329, 12113 Berlin. 

Der vorliegende Band enthält die ausgearbeite-
ten Vorträge, die im Rahmen der 9. Speyerer
Planungsrechtstage und des Speyerer Luftver-
kehrsrechtstages 2007 von erfahrenen Prakti-
kern und Wissenschaftlern zu aktuellen Themen
des Fachplanungs-, Raumordnungs- und Natur-
schutzrechts gehalten wurden. Schwerpunkte
liegen dabei im Bereich der Flughafenplanung,
der Raumordnung, dem Artenschutz sowie an-
deren Fragen des Umweltrechts.

Die Beiträge spiegeln nicht nur die intensiv geführ-
te Diskussion wider, sondern zeigen zugleich Lö-
sungsvorschläge auf, die die künftige Handhabung
der behandelten Problemfelder erleichtern werden.

384

Hinweise auf VeröffentlichungenHinweise auf Veröffentlichungen

Druck: Knipping Druckerei und Verlag GmbH, Düsseldorf

ED_360-384_11_08_RZ_akt.qxp:236-xxx  12.11.2008  12:09 Uhr  Seite 384


	ED_Titel_11_08.pdf
	ED_357_Editorial_11_08.pdf
	ED_358-359_Inhalt_11_08.pdf
	ED_360-384_11_08_RZ_akt.pdf

